
 Jahresbericht 2022

Jugendamt des  
Kreises Steinfurt



Inhalt
Vorwort 4

Pandemiejahre 5

Kreisjugendamt Steinfurt 7
Personal und Finanzen 7

Politische Ausschüsse und Kooperationen  9
Jugendhilfeausschuss 9
Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe 10

Leistungen des Jugendamtes 13
Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung  13
Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und  Jugendschutz  19
Frühe Hilfen, Beratung,  Kinderschutz 23
Jugendhilfe im  Strafverfahren 33
Adoption und Pflegekinderdienst 37
Hilfen zur Erziehung 40
Eingliederungshilfe 45
Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen 47
Elterngeld 51
Unterhalts vorschussleistungen 53

Ausblick auf 2023 56



Pandemiejahre
EIN KURZER RÜCKBLICK

Das Jugendamt des Kreises Steinfurt war 
in vielfältiger Weise von den Pandemie-
folgen betroffen. Zunächst waren da 
die Herausforderungen innerhalb der 
bestehenden Arbeitsfelder. Insbeson-
dere die Kindertagesbetreuung war von 
Anfang an mit der Aufrechterhaltung 
des Betriebes in den Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung beschäftigt, aber 
auch das Team der Kinder- und Jugend-
förderung war gefordert, weil sich Kinder 
und Jugendliche nicht mehr in Jugend-
gruppen oder in Jugendeinrichtungen 
treffen konnten und digitale Formate 
entwickelt werden mussten.

Für die Träger der freien und öffent-
lichen Jugendhilfe galt es, die Bera-
tungstätigkeit umzustellen. Persön-
liche Kontakte gab es zwischenzeitlich 
nur in Kinderschutzfällen. Neben der 
Schaffung von digitalen Beratungsan-
geboten wurden individuelle Lösungen 
gefunden, um sich auch außerhalb von 
Wohnräumen zu treffen. Da im Laufe 
der Pandemie auch stationäre Jugend-
hilfeeinrichtungen betroffen waren, 
wurde vorsorglich eine „Corona-WG“ 
eingerichtet, die im Bedarfsfall mit 
dem Personal mehrerer Träger in Be-
trieb genommen worden wäre. Auch 
intern erfolgte die Umstellung der 
eigenen Beratungs-, Besprechungs-  
und Vernetzungsstrukturen auf digitale 
Formate, zumal es vermieden werden 
sollte, dass Büros doppelt besetzt 
waren. Telearbeit wurde unter dem 
Namen „Homeoffice“ zur Normalität. 
Auch nach der Pandemie wird den Kol-
leginnen und Kollegen die Möglichkeit 
eingeräumt, von zuhause bzw. mobil 
zu arbeiten, Rahmenbedingungen für 

„Arbeitsformen der Zukunft“ werden 
in einem Projekt mit dem Haupt- und 
Personalamt derzeit  erarbeitet.

Darüber hinaus ergaben sich zusätz-
liche Aufgaben für das Personal des 
Jugendamtes: das ging vom Bestellen, 
Einlagern und Verteilen von Masken 
und Selbsttests an Einrichtungen und 
Dienste der Kinder- und Jugendhilfe 
über die Prüfung der Notwendigkeit 
einer Notbetreuung, die Aufstellung 
einer Einrichtungs- und Personalliste 
für die Priorisierung von Impfungen bis 
hin zum Abstellen von Personal für den 
Krisenstab. Aus allen Arbeitsgruppen 
sowie der Stabsstelle und dem Sekre-
tariat war ein nicht unerheblicher Teil 
der Kolleginnen und Kollegen mitunter 
mehrmals im Krisenstab aktiv.

Immer noch sind die Frühen Hilfen und 
die Kinder- und Jugendförderung mit 
dem Abschluss von Förder- und Kom-
pensationsprogrammen während und 
nach Corona beschäftigt. 
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Die Leistungen der Kinder- und Jugend-
hilfe sind Bestandteil unseres sozialen 
Sicherungssystems und der kommu-
nalen Daseinsvorsorge - eine wichtige 
Aufgabe und somit Grund genug, Ihnen 
auch in diesem Jahr einen Einblick in 
unsere Arbeit zu geben.
Das Kreisjugendamt Steinfurt ist für 
20 Kommunen zuständig und da-
mit Ansprechpartner für insgesamt 
251.770 Menschen (davon: 53.613 Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachse-
ne im Alter von 0 – unter 21 Jahren, 
Stand 31.12.2021). Für sie und mit 
ihnen haben wir unterschiedliche 
Themen aufgegriffen, individuelle 
Fragestellungen erörtert und Angebote 
und Hilfestellungen unterbreitet, um 
persönliche Situationen zu verbessern.
„Zeitenwende“ ist das Wort des Jah-
res 2022 und das trifft wahrlich auch 
auf die Kinder- und Jugendhilfe zu: 
Corona und das Aufholen, der Ukraine-
krieg und wieder gestiegene Zahlen 
bei den zugewiesenen unbegleiteten 
minderjährigen Ausländerinnen und 
Ausländern (kurz: umA), neue Auf-
gaben und weitere Vernetzung durch 
das Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz (KJSG) und das Landeskinder-

schutzgesetz. Dazu bedarf es zusätz-
lichen Personals. Der Fachkräftemangel 
in der Jugendhilfe wird dabei auch für 
das Kreisjugendamt spürbar.
Das zeigt sich vor allem im Bereich 
der Kindertagesbetreuung. Die Be-
mühungen zur Personalgewinnung 
im Arbeitsfeld der Erzieherinnen und 
Erzieher mündeten in die Einführung 
der Ausbildungsform „Praxisinteg-
rierte Ausbildung“ (PiA). Die Nach-
frage nach U2- und U3- Plätzen in der 
Kindertagesbetreuung steigt weiter 
an, entsprechend müssen und muss-
ten zusätzliche Gruppen eingerichtet 
sowie neue Kindertageseinrichtungen 
ausgeschrieben werden. Doch vielfach 
kann der Betrieb nur unter großen An-
strengungen im vorgesehenen Umfang 
aufrechterhalten werden. 
Das Online-Informations- und Interes-
senbekundungssystem „STEP“ (Kreis 
STeinfurt ElternPortal) wurde zwi-
schenzeitlich auf den ganzen Kreis 
Steinfurt ausgeweitet.
Das Beratungsangebot an den Grund-
schulen im Zuständigkeitsgebiet des 
Kreisjugendamtes Steinfurt hat sich zu 
einem wichtigen Baustein der Jugend-
hilfelandschaft im Kreisjugendamtsbe-

Vorwort
zirk entwickelt. Es wird nicht nur von 
Lehrkräften und Eltern, sondern auch 
von den Kindern selbst in Anspruch 
genommen.
Eine Projektgruppe mit Vertretungen 
der Träger der freien und öffentlichen 
Jugendhilfe sowie der Kommunen hat 
die Möglichkeit einer sozialraumorien-
tierten Jugendhilfe der ambulanten und 
flexiblen Hilfen ausdrücklich bejaht. 
Der Kreisjugendhilfeausschuss hat die 
Verwaltung mit der weiteren Entwick-
lung beauftragt.
Um diese Herausforderungen gemein-
sam zu bewältigen, können wir auf das 
gute Zusammenspiel zwischen öffent-
licher und freier Jugendhilfe zurück-
greifen, auf das Engagement und die 
Motivation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Dienste und Einrich-
tungen der freien Jugendhilfe und des 
Kreisjugendamtes Steinfurt sowie aller 
unserer Kooperationspartnerinnen 
und -partner. So werden wir auch in 
Zukunft gemeinsam die Herausforde-
rungen angehen und uns neue Ziele 
stecken.

Herzlichen Dank für die gute  
Zusammenarbeit und Ihren Einsatz!

Mike Hüsing
Leiter des Jugendamtes 

Tilman Fuchs
Dezernent für Schule, 
Kultur, Sport, Jugend 
und Soziales

Dr. Martin Sommer
Landrat Kreis Steinfurt
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Kreisjugendamt 
Steinfurt
PERSONAL UND FINANZEN

Die Aufwendungen sind in den letzten 
Jahren weiter gestiegen. Im Jahr 2019 
lagen die Nettoaufwendungen bei 
61.574.696,18  €. Dabei standen Aufwen-
dungen von über 150 Mio.€ Erträgen 
von etwa 88,5 Mio.€ gegenüber. Das 
voraussichtliche Jahresergebnis 2022 
weist Gesamtaufwendungen von rund 
193 Mio. € sowie Erträge von 110 Mio. 
€ aus, so dass für den Kreis Steinfurt 
Nettoaufwendungen in Höhe von 83 
Mio. € verbleiben. Der höhere Finanz-

aufwand basiert zu großen Teilen auf 
den deutlichen Steigerungen im Bereich 
der Kindertagesbetreuung (+ 14,2 Mio. € 
seit 2019). 

Die nachfolgende Darstellung be-
rücksichtigt diese Aufwendungen und 
Erträge. Sie weist ein voraussichtliches 
Ergebnis aus, das endgültige Ergebnis 
steht zum Ende des I. Quartals 2023 
fest. Nicht berücksichtigt sind Personal-
aufwendungen und interne Leistungs-

verrechnungen sowie die Aufwendun-
gen und Erträge im Zusammenhang mit 
dem Elterngeld: Zum einen wird diese 
Aufgabe für alle 24 kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden bearbeitet und 
zum anderen zahlt das Land NRW – für 
die Aufgabe Elterngeld – einen aus-
kömmlichen Belastungsausgleich für 
Personal- und Sachkosten. Die Trans-
ferleistungen werden direkt von der 
Bundeskasse Trier gezahlt und belasten 
den Kreishaushalt nicht.

Der Vergleich der Jahre 2020 bis 2022 -voraussichtliches Ergebnis- und der Planung 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis 2020 Ergebnis 2021 Voraussichtliches 
Ergebnis 2022 Ansatz 2023

Summe der  
Aufwendungen 169.674.258 € 187.983.509 € 192.621.502 € 201.480.232 €

Summe der Erträge 95.075.370 € 106.580.608 € 109.772.518 € 108.118.006 €

Summe der  
Nettoaufwendungen 74.598.898 € 81.402.901 € 82.848.984 € 93.362.226 €

Entwicklung der Nettoaufwendungen (ohne Elterngeld, ohne Betreuungsgeld, ohne Personalkosten, ohne interne Leistungsverrechnung) im Zeit-
raum 2020 bis Ansatz 2023
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ständigkeitsgebiet verantwortlich. Der 
Jugendhilfeausschuss befasst sich mit 
allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, 
insbesondere mit der Aufstellung von 
Richtlinien und Grundsätzen für die 
fachliche Arbeit des Jugendamtes und 
die Festsetzung der Leistungen oder 

Politische  
Ausschüsse und 
Kooperationen 

der Hilfen zur Erziehung, soweit diese 
nicht durch das Landesrecht geregelt 
werden. Er hat Beschlussrecht in Ange-
legenheiten der Jugendhilfe im Rahmen 
der vom Kreistag bereit gestellten 
Mittel und das Recht, an den Kreistag 
Anträge zu stellen. 

Das Jugendamt besteht aus dem 
Jugendhilfeausschuss und der Ver-
waltung des Jugendamtes. Es ist 
nach Maßgabe des SGB VIII und der 
dazu erlassenen Ausführungsgesetze 
sowie der Satzung für alle Aufgaben 
der öffentlichen Jugendhilfe im Zu-

JUGENDHILFEAUSSCHUSS

Entwicklung der Mehrbelastung für Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt im 
Zeitraum von 2020 bis 2023.

Dieser Hebesatz wird anhand der für 
das jeweilige Haushaltsjahr geltenden 
Bemessungsgrundlagen festgesetzt. 
Für das Haushaltsjahr 2022 betrug er 
27,30 %. Nach dem Entwurf für das 
Haushaltsjahr 2023 beträgt der Hebe-
satz 26,11 %. Da er nur für die Kommu-
nen ohne eigenes Jugendamt relevant 
ist, wird dieser auch als „Mehrbelas-
tung Jugendamt“ bezeichnet.

PERSONAL

Um dem sich stetig ändernden und viel-
seitigen Aufgabenspektrum im Kreis-
jugendamt Steinfurt gerecht zu werden, 
sieht der Stellenplan zum 31.12.2022 
insgesamt einen Stellenumfang von 
114 Stellen (Vollzeitäquivalente) vor 
(2019: 105). Ende 2022 waren im Jugend-

Voraussichtliches Ergebnis 
2022 und die Verteilung auf 

Arbeitsbereiche (ohne Eltern-
geld, ohne Personalkosten, 
ohne interne Leistungsver-

rechnung)

Jugendhilfe im Strafverfahren

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kinder- u. Jugendarbeit /Jugendschutz/  
Jugendsozialarbeit

Beratung, frühe Hilfen, Kinderschutz

Adoption u. Pflegekinderdienst

Stat. Leistungen der Jugendhilfe  
(inkl. Inobhutnahme)

Ambulante Hilfen zur Erziehung,  
Eingl.hilfe, Betreuung/Vers. In Notsituationen

Vormundschaften/Pflegschaften,  
Beistandsschaften, Beurkundungen

Unterhaltsvorschuss

amt des Kreises Steinfurt 144 Personen 
tätig (ohne diejenigen in Mutterschutz 
und Elternzeit). Die Auswirkungen durch 
das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
sowie das Landeskinderschutzgesetz 
werden dabei erst in der kommenden 
Zeit sichtbar und berücksichtigt.

20,00%

21,00%

22,00%

23,00%

24,00%

25,00%

26,00%

27,00%

28,00%

2020 2021 2022 2023

Entwicklung des Hebesatzes für die 
besondere Umlage für Städte und 
Gemeinden ohne Jugendamt

Am 15.11.2022 hatte der Jugendhilfeausschuss Kinder und Jugendliche aus dem Kreisjugendamtsbezirk zum Austausch über deren Themen, Ideen und Anregun-
gen in das Kreishaus eingeladen (hier mit Klassensprechern der Janusz-Korczak-Schule). Die Themenpalette reichte von  Freizeitmöglichkeiten und Mobilität 
über Umwelt und Klima bis hin zu Formaten der Jugendbeteiligung.

138.883.168,48 €

9.549.935,82 €

150.312,63 €

5.095.939,78 €

22.487.625,81 €

2.375.829,61 €

9.747,36 €

2.375.829,61 € 9.917.521,01 €

22,99 %

26,56 %

27,30 %

26,11 %
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Qualitätszirkel Qualitätsdialoge  
gem. § 79, 79a SGB VIII

• Ambulante Hilfen
• Stationäre Hilfen
• Ehe-, Familien- und Lebensberatung
• Erziehungsberatungsstellen
• Frühe Hilfen – Familienhebammenangebot und  

frühe Beratung
• Frühe Hilfen – Elterncafé
• Kindertagespflege
• Pflegekinder
• Trennungs- und Scheidungsberatung
• Beratung zu sexualisierter Gewalt gegen  

Kinder und Jugendliche

•  Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
• Qualitätsentwicklung der Jugendzentren
• Qualitätsdialog mit den Dachverbänden der Jugendver-

bandsarbeit

Übersicht über die drei bestehenden Arbeitsgemeinschaften gem. § 78 SGB VIII

AG § 78 SGB VIII 
Kindertagesbetreuung:

AG § 78 SGB VIII
Kinder- und Jugendarbeit:

AG § 78 SGB VIII
Erziehungshilfe:

• Fachkräftemangel in Kindertages- 
einrichtungen

• Situation der Kindertagesbetreuung 
während der Pandemie

• Alltagshelferinnen und -helfer in Kitas
• Flexibilisierung der Betreuungszeiten 

nach §48 KiBiz
• Ausbau Familienzentren
• Zusatzkontingente plusKitas
• Änderung der Elternbeitragssatzung
• Vergabe von neuen Trägerschaften 

für neue Kindertageseinrichtungen
• Auswirkungen der Fluchtbewegung 

aus der Ukraine auf die Kindertages-
betreuung

• Stärkung von Beteiligung und Ent-
wicklung von Beteiligungsformaten 
für Kinder und Jugendliche auf kom-
munaler Ebene: „Voneinander lernen 
– gemeinsam Demokratie gestalten!“ 

• Bundesprogramm „Aufholen nach 
Corona“ (Fördersäule 3)

• Fachkräftemangel in der Kinder- und 
Jugendhilfe

• Auswirkungen der Pandemie auf die 
Jugendhilfe

• Das Kinder- und Jugendstärkungsge-
setz und seine Folgen

• Das Landeskinderschutzgesetz und 
seine Auswirkungen auf die Jugend-
hilfelandschaft

• Sozialraumorientierung der am-
bulanten und flexiblen Hilfen zur 
Erziehung

• Aufholen nach Corona (Frühe Hilfen)

Als öffentlicher Träger der Jugendhilfe 
strebt das Kreisjugendamt Steinfurt die 
Bildung von Arbeitsgemeinschaften an, 
in denen auch die anerkannten Träger 
der freien Jugendhilfe sowie die Träger 
geförderter Maßnahmen vertreten 

sind. In 2022 bestanden drei Arbeitsge-
meinschaften, in denen die geplanten 
Maßnahmen aufeinander abgestimmt 
und ergänzt wurden. Die Schwerpunkt-
themen dieser Gremien sind der nach-
folgenden Abbildung zu entnehmen:

ZUSAMMENARBEIT MIT TRÄGERN  
DER FREIEN JUGENDHILFE

Neben den Arbeitsgemeinschaften finden in regelmäßigen 
Abständen und mehrmals jährlich Qualitätszirkel und  
Qualitätsdialoge statt.

Qualitätszirkel und Qualitätsdialoge 
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Leistungen des 
Jugendamtes

Förderung von Kindern in  
Kindertagesbetreuung 

Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bil-
dung und Förderung seiner Persönlich-
keit. Somit hat auch die Kindertagesbe-
treuung einen eigenständigen Bildungs-, 
Erziehungs- und Betreuungsauftrag. 
Dieser Auftrag ergänzt die Förderung 
der Kinder in der Familie und steht 
damit in der Kontinuität des kindlichen 

Bildungsprozesses. In Deutschland hat 
jedes Kind ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf ei-
nen Betreuungsplatz (Kindertagespflege 
oder Kindertageseinrichtungen) und 
ab dem vollendeten dritten Lebensjahr 
einen Anspruch auf einen Platz in einer 
Kindertageseinrichtung. 

Gesetzliche Grundlage:
§§ 22 – 26 SGB VIII i.V.m. KiBiz, 
§§ 43, 45 SGB VIII

Die folgende Grafik zeigt das Verhältnis zwischen dem Anteil der Kinder in der Bevölkerung 
im Zuständigkeitsgebiet des Kreisjugendamtes Steinfurt und der Versorgung der Kinder in 
Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen.

Versorgung von 
Kindern in Kinderta-
gespflege und in Kin-
dertageseinrichtungen 
im Kindergartenjahr 
2022/2023 

Plätze für Kindertagesbetreuung Bevölkerung %    Versorgungsquote

Kindertageseinrichtungen: 
Kinder ab 3 Jahren

Kindertageseinrichtungen:
Kinder unter 3 Jahren

Kindertageseinrichtungen: 
davon 2 jährige Kinder

Kindertageseinrichtungen: 
davon Kinder unter 2 Jahren

Kindertagespflege: 
Kinder unter 3 Jahren

Gesamtversorgung für
Kinder unter 3 Jahren
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3216
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4066

7848

7078
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Die Bedarfsplanung für die Betreuung 
von Kindern in Kindertagespflege oder 
Kindertageseinrichtungen forderte 
auch in 2022 von allen Beteiligten ein 
hohes Maß an Flexibilität und organi-
satorischen Leistungen. Eine beson-

Entwicklung der 
Geburtenzahlen vom 
Kindergartenjahr 
2020/2021 bis zum 
Kindergartenjahr 
2022/2023

Um dieser steigenden Nachfrage ent-
sprechen zu können, bedarf es auch 
Übergangslösungen. Zum Teil sind die 
dauerhaften Räumlichkeiten aber be-
reits im Bau oder nahezu bezugsfertig. 
Die längerfristigen Planungen und Pro-
zesse waren auch 2022 nur durch eine 
enge und konstruktive Zusammenarbeit 

dere Herausforderung stellte die hohe 
Nachfrage an U3 und U2 Plätzen dar, 
die u.a. auf die steigenden Geburten-
zahlen der Vorjahre zurückzuführen 
ist. In 2022 nahmen die Geburten- 
zahlen wieder ab.

mit den einzelnen Kommunen und Kooperationspartnern 
möglich. Neben einem wechselseitigen und vertrauensvol-
len Austausch mit den Kommunen und einer zielgerichteten 
Zusammenarbeit mit Investoren, trugen besonders die freien 
und kirchlichen Träger sowie die Elterninitiativen dazu bei, 
dass in den neuen Einrichtungen die Arbeit schnell aufgenom-
men werden konnte. Dies ist vor dem Hintergrund des spür-
baren Fachkräftemangels nicht selbstverständlich.

Herausforderungen der Bedarfsplanung

Die berufsbildenden Schulen im Kreis 
Steinfurt bilden seit vielen Jahren Er-
zieherinnen und Erzieher sowie Kinder-
pflegerinnen und Kinderpfleger aus. 
Die Ausbildung erfolgt an der Josef-Pie-
per-Schule in Rheine, dem Berufskolleg 
Rheine, dem Hermann-Emanuel-Be-
rufskolleg Steinfurt sowie am Berufs-
kolleg Tecklenburger Land. Neben der 
rein schulischen konsekutiven Ausbil-
dung wird im Kreis Steinfurt seit dem 
01.08.2019 auch die duale praxisinte-
grierte Ausbildung (piA) zum Erzieher 
/ zur Erzieherin angeboten. Seit dem 

01.08.2021 wird auch die Ausbildung zur 
Kinderpflegerin / zum Kinderpfleger in 
der praxisintegrierten Form (piA-K) an-
geboten, die als Anschlussperspektive 
für die Beschäftigte aus dem Alltagshel-
ferprogramm im Jahr 2021 sehr kurzfris-
tig installiert werden konnte.

An den Berufskollegs wurden für das 
Schuljahr 2022/2023 sechs Klassen 
in der konsekutiven Form sowie vier 
Klassen in der dualen piA-Form für die 
Ausbildung zum Erzieher / zur Er-
zieherin gebildet. Ferner wurden drei 

konsekutive Klassen sowie zwei Klassen 
in der praxisintegrierten Form für die 
Ausbildung zum Kinderpfleger / zur Kin-
derpflegerin gebildet. Allen Bewerberin-
nen und Bewerbern, die an den Schulen 
angemeldet wurden, konnte ein Schul-
platz angeboten werden. Insgesamt 
ist der Kreis Steinfurt diesbezüglich 
gut aufgestellt. Die Schülerinnen- und 
Schülerzahlen sind dabei im Vergleich 
zu den Vorjahren leicht steigend. Der 
stärkste Anstieg ist bei der Ausbildung 
zur Kinderpflegerin / zum Kinderpfleger 
zu verzeichnen.

Maßnahmen zur Begegnung des Fachkräftemangels

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

Um die bedarfsgerechte Versorgung in der Kindertages-
betreuung sicherzustellen, wurden auch im Jahr 2022 
vorhandene Angebote ausgeweitet und neue Angebote 
implementiert. Für die Betreuung der im Zuständigkeitsge-
biet des Kreisjugendamtes Steinfurt lebenden Kinder greift 
das Kreisjugendamt auf insgesamt 186 Kindertageseinrich-
tungen zurück (fünf mehr als im Vorjahr, 13 mehr als 2019). 
Insgesamt 27 Gruppen wurden neu gegründet, so dass 440 
zusätzliche Plätze entstanden sind. Im Vergleich zum Kita-
Jahr 2019/2020 sind das 66 Gruppen mit 1.093 Plätzen mehr. 
Im Zuständigkeitsgebiet des Kreisjugendamtes Steinfurt 
werden insgesamt 48 Familienzentren in insgesamt 75 Ver-
bundeinrichtungen durch das Land NRW sowie durch das 
Jugendamt finanziell gefördert. 

Anzahl von Kindertages- 
einrichtungen und  

Gruppen im Zeitraum vom  
Kindergartenjahr 2018/2019  

bis 2022/2023 Anzahl Kindertageseinrichtungen Anzahl Gruppen

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023
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173 177 181 186

520 540
564 579

606

Kinder unter 
2 Jahre (U2)

2-jährige  
Kinder

Kinder über  
3 Jahre (Ü3)

Geburtenzahl 
Kindergartenjahr 2022/2023 4.652 2.426 7.848

Geburtenzahl 
Kindergartenjahr 2021/2022 4.813 2.513 7.752

Geburtenzahl 
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Im Zuständigkeitsgebiet des Kreisju-
gendamtes haben insgesamt 204 Kin-
dertagespflegepersonen eine Pflege-
erlaubnis (Stand 31.12.2022). Zwei oder 
drei Kindertagespflegepersonen können 
sich zu Großtagespflegestellen zusam-
menschließen. Ende 2022 existierten 
sieben Großtagespflegestellen im Be-
reich des Kreisjugendamtes Steinfurt 

Entwicklung der Anzahl 
der jahresdurchschnitt-
lich betreuten Kinder in 
Tagespflege, die durch 
Aufwendungsersatz 
gefördert werden,  
im Zeitraum von 2019 
bis 2022740
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KINDERTAGESPFLEGE

Kindertagespflege ist die zweite 
wichtige Säule in der Kindertages-
betreuung. Bei dieser familienähn-
lichen und oftmals zeitlich flexiblen 
Betreuungsform werden Kinder im 
Alter unter drei Jahren betreut. Im 
Rahmen der Randzeitenbetreuung 

kann es jedoch in Einzelfällen auch zur 
Versorgung von Ü3 Kindern kommen. 
Auch in diesem Bereich erfolgte im 
vergangenen Jahr eine konstruktive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den Fachberatungen und Kinder-
tagespflegepersonen.

790

(in Steinfurt-Borghorst, Steinfurt-Burg-
steinfurt, Lienen, Metelen, Tecklen-
burg (2) und Westerkappeln.) 
Die Grafik veranschaulicht, dass die jah-
resdurchschnittliche Anzahl an Kinder-
tagespflegen rückläufig ist. So wurden 
in 2022 jahresdurchschnittlich noch 
776 Kinder im Rahmen der Tagespflege 
betreut.

Kindertagespflege ist ein fester Be-
standteil der öffentlich geförderten 
Kindertagesbetreuung mit einem 
Schwerpunkt im Bereich der Kinder 
unter 3 Jahren. Eltern, die ihre Kinder 
in Kindertagespflege betreuen las-
sen, entscheiden sich bewusst für ein 
kleines, familienähnliches Setting. 
Dennoch beinhaltet der umfassende 
und für beide Säulen des Betreuungs-
systems, also für Kindertagesstätte 
und Kindertagespflege gleichlautende 
Förderauftrag auch eine klare Hand-
lungsaufforderung: Die qualitätsorien-
tierte Weiterentwicklung der Kinder-
tagespflege. 
Das Jugendamt des Kreises Steinfurt 
hat im Verbund mit den städtischen 
Jugendämtern Emsdetten, Greven, 
Ibbenbüren und Rheine das Bundes-
programm „ProKindertagespflege“ um-
gesetzt. Kern des Bundesprogramms 
ist die Qualifizierung nach dem „Kom-
petenzorientierten Qualifizierungs-
handbuch Kindertagespflege“ (QHB). 
Im Kreis Steinfurt wurden seit Beginn 
des Bundesprogrammes 60 Kinderta-
gespflegepersonen ausschließlich nach 
dem QHB qualifiziert. 
Ein wichtiger Qualitätsfaktor in der 
Kindertagespflege ist die Zuverlässig-

keit des Betreuungsangebotes, auf die 
besonders berufstätige und alleinerzie-
hende Eltern angewiesen sind. Nicht 
zuletzt, weil der Gesetzgeber in den 
§§ 23 und 24 KiBiz vorsieht, dass für 
Ausfallzeiten der Kindertagespflege-
person eine gleichermaßen geeignete 
Betreuung durch transparente Rege-
lung des Jugendamtes sichergestellt 
werden muss, wurde die Vertretungs-
struktur erheblich verbessert. Somit 
konnte während des Bundesprogram-
mes eine für den gesamten Kreis Stein-
furt einheitliche Vertretungsregelung 
etabliert und stetig weiter gefestigt 
werden, um für Familien eine Verein-
barkeit von Beruf und Familie analog 
zur Kita zu schaffen.
Für interessierte Kindertagespflege-
personen fand zudem eine Fortbildung 
nach dem LWL Curriculum (100 Unter-
richtseinheiten) zum Thema „Kinder 
mit Behinderung in Kindertagespflege“ 
statt.  
Von 2019 bis 2021 wurde der Kreis 
Steinfurt mit bis zu 150.000 € pro 
Jahr durch das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) gefördert. 
Die Teilnahme am Bundesprogramm 
hat letztlich auch die gute Zusammen-

QUALITÄTSENTWICKLUNG IN DER KINDERTAGESPFLEGE

arbeit der vier Stadtjugendämter und 
des Kreisjugendamtes weiter gestärkt 
und dauerhaft etabliert.
Auch nach Beendigung des Bundespro-
grammes wird der Qualitätsentwick-
lungsprozess fortgesetzt. 
So stand in 2022 der Kinderschutz in 
der Kindertagespflege im Mittelpunkt. 
Das Kreisjugendamt schloss dazu auf 
Grundlage des §8a SGB VIII Abs.5 mit 
jeder Kindertagespflegeperson eine 
Kooperationsvereinbarung, welche in 
einer digitalen Sitzung mit den Kinder-
tagespflegepersonen erläutert wurde. 
Ergänzend nahmen alle Kindertages-
pflegepersonen an speziell konzipier-
ten Fortbildungen zu der Thematik teil.

16 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



EINFÜHRUNG EINES ONLINE-SYSTEMS

PERSONELLER UND FINANZIELLER 
RESSOURCENEINSATZ

Die Gesamtbetriebskosten für die Kindertageseinrichtungen 
im Kindergartenjahr 2022/2023 betragen rd. 126,4 Mio. Euro. 
Hierin enthalten ist auch die Förderung der Familienzentren. 
Die Kindertagespflege umfasste in 2022 finan zielle Aufwen-
dungen in der Höhe von rd. 8,18 Mio. Euro.

Stellen lt. Stellenplan (31.12.2022) 17,5 Stellen

Nettoaufwendungen: 
(ohne Personalaufwendungen und 
interne Leistungsverrechnungen) 

2022: 49,2 Mio. €
2021: 47,2 Mio. €
2020: 40,0 Mio. €
2019: 35,0 Mio. €

STEP
Kreis STeinfurt ElternPortal

Erstmalig wurde das Vormerkverfah-
ren für das Kindergartenjahr 2020/21 
über ein Online-Verfahren, das Kreis 
STeinfurt ElternPortal „STEP“, durch-
geführt. Es bietet Eltern die Mög-
lichkeit, für ihr Kind nach öffentlich 
geförderten Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflegestellen (KTP–
Kindertagespflegepersonen) im 
Kreisjugendamtsbezirk Steinfurt zu 
suchen. Sie können sich dort über die 
186 Kitas und derzeit 204 Kinderta-
gespflegepersonen informieren und 
sich direkt online für einen Betreu-
ungsplatz vormerken lassen.  

Bis Ende des Jahres 2022 waren ungefähr 
3.500 Vormerkungen für das kommen-
de Kindergartenjahr eingegangen. Die 
Rückmeldungen von den Eltern, Träger-
vertretungen, Kita-Leitungen und Fach-
beratungen der Kindertagespflege über 
das STEP-Programm sind nach wie vor 
sehr positiv. Unbenommen der Entschei-
dungshoheit der jeweiligen Träger kommt 
auch ein automatisches „Matching-
Verfahren“ (das sogenannte Gale-Sha-
pley-Verfahren) zum Einsatz, das nach 
vorgegebenen Kriterien die Zuordnung 
der Kinder zur jeweiligen Einrichtung 
vornimmt. Für Saerbeck schon länger 

erprobt, kam das Verfahren im laufenden 
Kindergartenjahr auch für Neuenkirchen 
und Ladbergen zum Einsatz, eine Aus-
weitung auf zwei weitere Orte ist für das 
nächste Kindergartenjahr vorgesehen.

Das Elternportal ist seit dem  
16. Oktober 2019 zu finden unter:  
https//step.kreis-steinfurt.de
Inzwischen haben auch die Stadtjugend-
ämter in Emsdetten, Greven, Ibbenbüren 
und Rheine das System übernommen 
und eingeführt. Damit steht im gesamten 
Kreis Steinfurt ein einheitliches Verfah-
ren für die Eltern zur Verfügung.

Kinder- und Jugendarbeit,  
Jugendsozialarbeit und 
 Jugendschutz 
Die Kinder- und Jugendarbeit zielt 
darauf ab, Kinder und Jugendliche zur 
Selbstbestimmung zu befähigen und 
ihnen ihre gesellschaftliche Mitver-
antwortung bewusst zu machen. 
Ebenso regt sie junge Menschen zu 
sozialem Engagement an. Die Kinder- 
und Jugendarbeit richtet sich an alle 
Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene unter 27 Jahren. Sie knüpft an die 
Interessen der jungen Menschen an, 
bietet Möglichkeiten der Partizipation 
und Mitbestimmung und ermöglicht 
den jungen Menschen somit inner-
halb ihrer Freizeit Wege der Persön-
lichkeitsentwicklung. Damit stellt 
die Kinder- und Jugendarbeit neben 
der Bildung und Erziehung durch die 

Eltern und die Schule eine weitere 
wichtige Säule im Bildungsbereich dar. 
Anders als bei der Kinder- und Jugend-
arbeit bezieht sich die Jugendsozialar-
beit auf eine konkrete Zielgruppe von 
jungen Menschen. Hierbei unterstützt 
die Jugendsozialarbeit Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene anhand 
von ausgewählten sozialpädagogi-
schen Hilfen, die dazu dienen, soziale 
Benachteiligungen auszugleichen oder 
individuelle Beeinträchtigungen zu 
überwinden. Der Jugendschutz dient 
der Abwehr von Gefahren und Gefähr-
dungen für das körperliche, geistige 
und seelische Wohl von Kindern und 
Jugendlichen in der Öffentlichkeit und 
in den Medien.

Gesetzliche Grundlage:  
§§ 11 – 14 SGB VIII
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Unter dem Titel „#partizipation.ins.rol-
len.bringen“ tourte von September 2021 
bis Ende Juni 2022 der Partizipations-
bus durch den Kreisjugendamtsbezirk 
Steinfurt. Insgesamt fuhr der Bus trotz 
Coronaauflagen sieben Kommunen an, 
um sozialraumorientierte Prozesse vor 
Ort rund um die Themen „Kinder- und 
Jugendbeteiligung“ bzw. „Kinder- und 
Jugendgerechtigkeit“ (weiter) zu entwi-
ckeln. Kinder sowie Jugendliche beka-
men eine Stimme und konnten in ihrem 
Ort mitentscheiden.

Im Rahmen der Themenwoche zur U18 Landtagswahl 
unterstützte das Kreisjugendamt Steinfurt vom 02.05. bis 
06.05.2022 den Kreisjugendring Steinfurt. Hier fungierte der 
Bus in drei Kommunen als mobiles Wahllokal. Landrat  
Dr. Martin Sommer hatte die Schirmherrschaft der U18 Land-
tagswahl des Kreisjugendrings Steinfurt übernommen.

PARTIZIPATION INS ROLLEN BRINGEN

Zukunftsorientierung im Kreis Steinfurt 
und seinen Kommunen hängt auch von 
der Unterstützung ab, die Kinder und 
Jugendliche erhalten, um ihren Platz 
in der Gesellschaft, aber auch in der 
örtlichen Gemeinschaft zu finden. Dies 
beinhaltet auch das Recht von Kindern 
und Jugendlichen auf Beteiligung. Die 
Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse, ein 
vertrauensvoller und wertschätzender 
Umgang sowie Selbstwirksamkeitser-
fahrungen sind nur ein paar Merkmale 
für ein gelingendes Aufwachsen, eine 
positive Persönlichkeitsentwicklung 
und Demokratiebildung. Für die Ge-
staltung ihrer Zukunft ist es daher 
unerlässlich, junge Menschen aktiv bei 
allen sie betreffenden Entscheidun-
gen im Kreis Steinfurt zu beteiligen. 
Durch diese Mitgestaltungsmöglichkeit 
können gesellschaftliche und demokra-
tische Prozesse erfahrbar gemacht wer-
den. Das heißt: Beteiligung in Orten, 
die ihrer Lebenswelt am nächsten sind, 
mit denen sie sich identifizieren und in 
denen sie groß werden. 
Auf dieser Grundlage hat der Kreis-
jugendhilfeausschuss dem Kreis-
jugendamt den Auftrag gegeben, in 
Kooperation mit dem Kreisjugendring 
mit einem Konzept für Beteiligung 
auf die Kommunen zuzugehen. Ziel 

ist es, möglichst alle dort lebenden 
Jugendlichen im Alter von 13 – 16 Jahren 
(8. – 10.Klasse) einzuladen, an einer 
Stadt- bzw. Gemeindejugendkonferenz 
teilzunehmen.
Im Herbst 2022 haben in Metelen, 
Neuenkirchen, Ochtrup und Wettrin-
gen Jugendkonferenzen stattgefunden, 
unterstützt vom Kreissportbund sowie 
in Ochtrup vom DRK Kreisverband 
Steinfurt, Ortsgruppe Ochtrup und 
dem dortigen Jugendparlament. Sie 
boten Raum für das Kennenlernen 
kommunalpolitischer Aufgaben, das 
Erarbeiten von Vorschlägen und den 

Bewegung, Kreativität und gemeinsa-
me Erlebnisse standen im Mittelpunkt 
der Aktivitäten, die in im Rahmen des 
Bundesprogramms „Aufholen nach 
Corona“ allen Kommunen angeboten 
wurden.Von den gut 1,1 Mio. €, die 
das Kreisjugendamt Steinfurt in 2021 
und 2022 aus dem Bundesprogramm 

Austausch mit Verwaltung und Politik. 
Die Ergebnisse werden derzeit mit 
den beteiligten Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern ausgewertet, um 
entscheiden zu können, wie es in den 
Orten mit den aufgeworfenen Themen 
sowie der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen weitergehen kann. Für das 
laufende Jahr sind wiederum vier bis 
fünf Jugendkonferenzen vorgesehen. 
Die Konferenzen werden von externen 
Referentinnen und Referenten mode-
riert. Das Projekt wurde mit Mitteln aus 
dem Kinder- und Jugendförderplan des 
Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. 

PROJEKT: „VONEINANDER LERNEN – GEMEINSAM  

AUFHOLEN NACH CORONA

Jugendkonferenzen in allen Kommunen des Jugendamtsbezirks
DEMOKRATIE GESTALTEN!“

erhalten hat, wurden in der Kinder- und 
Jugendarbeit knapp 0,9 Mio. € ein-
gesetzt, die Mittel im Bereich „Be-
ratung in Grundschulen“ sowie für die 
Schulsozialarbeit nicht eingerechnet. 
Allein im Jahr 2022 wurden weit 
über 500 Förderanträge in Höhe von 
0,5 Mio. € bearbeitet. 
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Frühe Hilfen, Beratung,   
Kinderschutz

Die Angebote im Rahmen der Beratung 
und Frühen Hilfen verfolgen einen 
präventiven Ansatz und zielen darauf 
ab, allen Kindern ein gesundes und ge-
waltfreies Aufwachsen zu ermöglichen. 
Im Rahmen des Kinderschutzes werden 

Kinder und Jugendliche vor drohenden 
oder bereits eingetretenen Gefahren-
quellen geschützt, gemeinsam mit ih-
nen und ihren Familien nach Auswegen 
gesucht und Angebote der Unterstüt-
zung und Entlastung zu unterbreitet. 

Gesetzliche Grundlage:
§§ 8a,8b,16 – 18,42, 
50 SGB VIII, FamFG

Auch im Kreis Steinfurt gibt es nach Beobachtung von Kreis-
jugendamt und Jobcenter Jugendliche und jungen Menschen, 
welche die Grundlage von schulischer Ausbildung und die 
daran anschließenden beruflichen Anschlussmaßnahmen 
nicht nutzen können oder wollen. Diese Jugendlichen haben 
aufgrund ihrer persönlichen komplexen Lebenslage Schwie-
rigkeiten, den Weg in Ausbildung und Arbeit zu finden oder 
gar das entsprechende Angebot wahrzunehmen. Häufig ist 
diese besondere Lebenssituation z. B. durch familiäre Kon-
flikte, gesundheitliche individuelle Beeinträchtigungen oder 
finanzielle Problemlagen gekennzeichnet. Dies wiederum 
erschwert ihnen den Zugang zu den jeweiligen Angeboten 
oder sie drohen durch das System zu fallen.
Um dem Scheitern in der schulischen und beruflichen 
Laufbahn entgegenzuwirken, hatten das Jobcenter und das 
Kreisjugendamt ein Projekt für Jugendliche ab 13 Jahren 
initiiert, welches diese Jugendlichen früh begleitet und dort 
ansetzt, wo bereits Probleme bestehen. In Kooperation 
mit den für eine Erprobungsphase ausgewählten Schulen 
und der Evangelischen Jugendhilfe als beauftragtem Träger 

entstand das Angebot einer langfristigen und individuellen 
Betreuung dieser Jugendlichen, die eine Berufsorientierung 
und den Zugang zu Ausbildung und Beruf besser ermög-
lichen soll. 

Das Projekt startete im Oktober 2020 und führte trotz aller 
Widrigkeiten durch die Pandemie und ihre Folgen dazu, dass 
von 37 seitens der Schulen benannten Jugendlichen sich 30 
dafür interessierten und schließlich 24 das Angebot nutz-
ten. Bei einer Evaluation im Frühjahr letzten Jahres waren 
mit 21 Jugendlichen Zielvereinbarungen getroffen. Wichtig 
dabei waren der Aufbau stabiler Beziehungen und sozialer 
Netzwerke sowie die Wiederherstellung und Stabilisierung 
des regelmäßigen Schulbesuches. In einem Fall konnte eine 
Jugendliche ohne Schulabschluss eine Lehrstelle antreten.
Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung im 
Mai 2022 die Verlängerung des Projektes für das laufende 
Jahr. Danach sollen die Bemühungen um die Zukunft von 
Jugendlichen in Verbindung mit anderen erfolgreichen Pro-
jekten wie Extra.Klasse auf eine neue Basis gestellt werden.  

GEMEINSAMES PROJEKT MIT DEM JOBCENTER  
ZUR BERUFSORIENTIERUNG

PERSONELLER UND FINANZIELLER 
RESSOURCENEINSATZ

Stellen lt. Stellenplan (31.12.2022) 5,55 Stellen

Nettoaufwendungen: 
(ohne Personalaufwendungen und 
interne Leistungsverrechnungen) 

2022: 1,71 Mio. €
2021: 1,87 Mio. €
2020: 1,27 Mio. €
2019: 1,60 Mio. €
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FRÜHE HILFEN UND KOMMUNALE 
PRÄVENTIONSKETTE

Ende 2018 hat das Kreisjugendamt mit 
Unterstützung der Fachhochschule 
Münster Menschen im Kreis Steinfurt 
befragt, die in Armut leben oder davon 
bedroht sind. Das Ergebnis war, dass es 
viele Menschen im Kreis Steinfurt gibt, 
die arm sind und viel Energie dafür 
aufwenden, dass die Armut nicht zu 
erkennen ist. „Verdeckte“ Armut führt 
häufig dazu, dass Menschen sich aus 
der realen Welt zurückziehen.

Zwischen September bis Dezem-
ber 2020 wurden in einer Komple-
mentärstudie 25 leitfadengestützte 
Interviews mit Fachkräften aus der 
Familienarbeit geführt. 

Pandemiebedingt wurden erst im No-
vember 2022 im Rahmen einer Fachta-
gung zum Thema Armut die Ergebnisse 
einander gegenübergestellt:

• Die Zielgruppe fühlt sich in ihrer 
Selbstwahrnehmung häufig „fehl  
am Platz“ oder unterlegen, was  
auch an alltäglichen Dingen wie 
Kleidung liegt. 

• Die Fachkräfte sehen eine geringe 

Information über Angebote bei der 
Zielgruppe, während diese sich durch 
Angebote häufig als “anders“ etiket-
tiert empfindet. 

• Die Zielgruppe fühlt sich nicht unbe-
dingt angesprochen, was weniger am 
Inhalt als an der Form liegt. 

Neben diesen Unterschieden in der 
Selbst- und Fremdwahrnehmung gab 
es große Gemeinsamkeiten:

• Die Schaffung eines themenoffenen 
niedrigschwelligen Angebots für 
Familien ist sowohl Wunsch von Be-
troffenen als auch von Fachkräften 
der sozialen Arbeit.

Kommunale Präventionskette

• Nachbarschaft wird grundsätzlich 
als Ressource zur Alltagsgestaltung 
gesehen, die aber nicht allen zugäng-
lich ist. 

• Die Rolle digitaler Angebote wird 
sowohl von Familien als auch von 
Fachkräften als polarisiert beschrie-
ben: einige befürworten das sehr, 
andere lehnen es rundweg ab. 

Im Zusammenspiel mit der Studie zur 
Perspektive von armutsbedrohten 
Familien ergibt sich nun ein ganzheitli-
ches Bild, welches für die weitere Aus-
gestaltung kommunaler Familienpolitik 
genutzt werden kann. 
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Raus aus dem Haus – hin zu den Kindern

Kinder von psychisch erkrankten Eltern sind oft überlastet. 
Sie haben häufig keine oder nur wenig Ansprechpersonen. 
Die Suchtberatungsstelle der Diakonie WesT e.V. hat daher 
im Rahmen des Landesförderprogrammes „kinderstark 
– NRW schafft Chancen“ das Projekt „Familienwochen-
ende“ für den Kreis Steinfurt entwickelt. Dieses fand 2022 
zum zweiten Mal statt. Erste Anmeldungen für 2023 sind 
bereits eingegangen. Das Projekt ist eine Kooperation mit 
dem Kreisjugendamt, dem Netzwerk „AK Kinder aus belas-
teten Familien“, der Sucht-und Drogenberatung sowie dem 
Amt für Soziales und Pflege.

Frühe Hilfen
Sowohl das Umsorgen als auch die Betreuung und Erziehung 
von Kindern kostet viel Zeit und Energie. Ob Schlafentzug 
oder die Sorge um die Entwicklung eines Kindes, Eltern sto-
ßen oftmals an ihre Grenzen. Entlastung finden sie in diesen 
Situationen meistens bei Verwandten und guten Freunden, 
aber auch Angebote der „Frühen Hilfen“ können eine gute 
Unterstützungsmöglichkeit sein. Frühe Hilfen sind Hilfestel-
lungen für werdende Eltern, Alleinerziehende und Familien 
mit Kindern bis zu drei Jahren. Um die Angebote in den einzel-
nen Kommunen gut abzustimmen und den Bedürfnissen vor 
Ort gerecht zu werden, gibt es multiprofessionelle kommu-
nale Netzwerke sowie ein kreisweites Netzwerk. Hier werden 
Unterstützungsangebote geplant, weiterentwickelt und 
aufeinander abgestimmt. Die kreisweise Online-Datenbank 
gibt dabei einen guten Einblick in die bestehenden Angebote 
im Kreis Steinfurt. Die Städte mit eigenem Jugendamt und das 
Kreisjugendamt haben sich für die Pflege der Datenbank zu-
sammengeschlossen, um eine gemeinsame Datenbank für das 
gesamte Kreisgebiet vorhalten zu können.

Der Kreis Steinfurt hat als Pilotkommune im Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Land NRW bei der 
Erweiterung dieses Online-Systems mitgearbeitet. Ziel war 
es, das Online Portal www.familieninfo.kreis-steinfurt.de  in 
einem weiteren Schritt um Angebote für Kinder von 4 Jahren 
bis zum Schuleintritt zu erweitern. 

Beratungsangebote an Geburtskliniken

Teil der Frühen Hilfen sind unter anderem besondere Be-
ratungsangebote an Geburtskliniken. Mit dem Programm 
„Guter Start“ am Mathias Spital Rheine und den „Babylotsen“ 
am Franziskus Hospital Münster stehen damit zwei etablierte 
Beratungsangebote an den jeweiligen Geburtskliniken allen 
Eltern direkt nach der Geburt frei zur Verfügung. Ziel ist es, die 
neuen Herausforderungen, die durch die Geburt eines Kindes 
entstehen, gut zu bewältigen. Dabei können u.a. Fragen zur 
Entwicklung eines Kindes, die eigene Belastungssituation oder 
finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten in den Fokus der Be-
ratung rücken. Da das Klinikum in Ibbenbüren zwischenzeitlich 
seine Geburtsstation aufgegeben hat, musste auch die dortige 
„Eltern- Baby Sprechstunde“ eingestellt werden. Mit Beginn 
des Jahres 2023 bieten aber nunmehr zwei weitere Geburts-
kliniken in Osnabrück ihre Beratungsangebote auch den Eltern 
aus dem Kreis Steinfurt an.

Ehrenamtlicher Einsatz zur Unterstützung 
von Familien 
Mit den Projekten Wellcome und Familienpaten gibt es zwei 
unterschiedliche praktische ehrenamtliche Unterstützungs-
angebote für Mütter, Väter oder Familien. Diese nieder-
schwelligen Angebote schließen eine Lücke in der sozialen 
Grundversorgung und unterstützen Eltern in den ersten 
Monaten bei der Bewältigung der alltäglichen Herausforde-
rung mit einem Baby und möglichen Geschwisterkindern. 
Auch Familien mit Kindern unter drei Jahren können Unter-
stützung zur Entlastung in Alltagssituationen und bei Erzie-
hungsfragen erhalten.

Familienhebammen
Familienhebammen sind staatlich examinierte Hebammen 
mit einer Zusatzqualifikation. Sie unterstützen Mütter und 
Väter von der Schwangerschaft bis hin zum 12. Lebens-
monat des Kindes. Die Familienhebammen kommen in 
die Familien und stehen Eltern bei allen Fragen rund um 
das Kind zur Verfügung, geben wertvolle Anregungen und 
unterstützen die gute Entwicklung eines Kindes.
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Entwicklung der 
Inanspruchnahme von 
präventiven Angeboten

Angebote der Frühen Hilfen 2020 2021 2022

Guter Start, Mathias Rheine 129 180 155
Babylotsen Franziskus MS 48 62 53    
Familienhebammen 130 114 109
Wellcome 13 7 7
Familienpaten 19 8 13

Durch die Bundesmittel hatte das 
Kreisjugendamt Steinfurt die Möglich-
keit, die vorhandenen neun Eltern-
cafés „KiWi- Kinder Willkommen“ so 
auszustatten, dass diese auch trotz 
Pandemiebedingungen stattfinden 
konnten. Die Elterncafés haben 
Bollerwagen oder Lastenräder sowie 
Spielmaterialien für den Außenbereich 
angeschafft, um gemeinsam den So-
zialraum zu entdecken und auch unter 
Abstands- und Hygienevorschriften 
ansprechbar für die Besucherinnen 
und Besucher der Elterncafés zu sein.
In den Kommunen Recke und Hörstel 
wurde durch den Caritasverband Teck-
lenburger Land e.V. ein „Elterntalk“ 
initiiert. Dieses Angebot richtete sich 
an Familien, die unter Pandemiebedin-
gungen in ihren neuen Alltag mit Baby 

finden mussten. Es gab insgesamt 6 
Treffen zu unterschiedlichen themati-
schen Schwerpunkten. 

Um die Fördermittel des Bundespro-
gramms möglichst vielen (werdenden) 
Eltern und Eltern mit Kindern im Alter 
von 0-3 Jahren im Kreisjugendamts-
bezirk zu Teil werden zu lassen, wurde 
mit dem Jugend- und Familiendienst 
e.V. sowie mit den Familienbildungs-
stätten im Kreisgebiet ein Gutschein 
der Frühen Hilfen auf den Weg ge-
bracht. Der 10 €-Gutschein kann für 
Angebote der Familienbildung bis 
Ende Oktober 2023 eingelöst wer-
den und wurde über die Netzwerke 
der Frühen Hilfen verteilt. Insgesamt 
konnten so 2.300 Familien, die durch 
die Pandemie Belastungen erfahren 

Aufholen nach Corona

haben, unterstützt werden.

Kommunale Projekte der Frühen 
Hilfen

Die Frühen Hilfen des Kreisjugend-
amtes haben mit einem zusätzlichen 
Budget die Möglichkeit Projekte in den 
Kommunen mit einer Anschub- 
finanzierung zu unterstützen. In den 
Jahren 2021/2022 konnten so 7 Pro-
jekte ins Leben gerufen werden. Dazu 
zählen beispielsweise eine Baby-
Sprechstunde in Altenberge (Familien-
bündnis Altenberge), KumiKi- Kunst 
mit Kindern (Mehrgenerationenhaus 
Saerbeck) oder auch „Knirpse on Tour“, 
eine Entdeckungstour durch den  
Sozialraum in Borghorst (Familien- 
bildungsstätte Steinfurt).

BERATUNGEN

Das Portfolio der Beratungsstellen für Eltern, Kinder und 
Jugendliche ermöglicht wohnortnahe Unterstützung,  
Begleitung, Beratung und Therapie zur Bewältigung 
persönlicher oder familienbezogener Fragen, Probleme 
und Krisen. Beratungsangebote und Angebote der Frühen 

Erziehungsberatungsstellen 2020 2021 2022
Anzahl der Beratungen in Fragen der Erziehung 2.089 1.985 2.096

Hilfen sowie Prävention sind freien 
Trägern übertragen. 
Im Kreis Steinfurt bieten fünf Erzie-
hungsberatungsstellen dieses Ange-
bot an. 

 2020 2021 2022
Information über das Angebot der Jugendhilfe bei 
Trennung und Scheidung (§ 17.3 SGB VIII) 177 215 147

Beratung in Partnerschafts-, Trennungs- und 
Scheidungsfragen (§ 17 SGB VIII) und bei Fragen 
des Sorge- und Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)

614 589 602

Beratung in Familiengerichtsverfahren 
(§ 50 SGB VIII i.V.m. Fam FG) 381 402 367

Trennung und Scheidung sind für alle Beteiligten ein ein-
schneidendes Ereignis, das oftmals mit vielfältigen Ängs-
ten, Kränkungen und mit tiefgreifenden Veränderungen 
im Lebensalltag verbunden ist. Die Beratung bei Trennung 
und Scheidung unterstützt Eltern im Fall einer Trennung 
und/oder Scheidung. Ziel ist, dass Eltern gute Lösungen 
für das Kind finden. In diesem Kontext bieten die Bera-
tungsstellen neben Beratung in Partnerschafts-, 
Trennungs- und Scheidungsfragen auch Beratung bei 

Fragen rund um das Sorge- und Um-
gangsrecht. Sofern es als geeignet 
und notwendig erachtet wird, kann 
zusätzlich auf das Angebot des be-
gleiteten Umgangs zurückgegriffen 
werden, das dazu dient, Kinder und 
Jugendliche bei der Durchsetzung 
ihres Anspruchs auf Umgangsrecht zu 
unterstützen.

Anzahl der Beratungen bei 
Trennung und Scheidung

Anzahl der Beratungen in  
Fragen der Erziehung 

Beratung in Fragen der Erziehung

Beratung bei Trennung und Scheidung

Die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen im Kreis 
Steinfurt sind eine Einrichtung der katholischen Kirche und 
bieten psychologische Beratung an
• bei Krisen und Konflikten in der Paarbeziehung, 

• im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung,

• bei Belastungen in der Familie,

• bei persönlichen Fragen oder Krisen.

Die Beratung ist offen für alle, unabhängig von Alter, 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Familienstand, sexueller Orientierung, Nationalität und 
Religionszugehörigkeit. Im Jahr 2022 gab es bezogen auf den 
Kreis Steinfurt 2.270 Beratungskontakte in 613 Beratungs-
fällen, davon 289 Fälle als Paarberatung/Partnerschaftsbe-
ratung nach §17 SGB VIII. Die Beratungsleistungen wurden 
auch in 2022 intensiv in Anspruch genommen. Zwar sind 
weniger Kontakte zu verzeichnen (2021: 2.333, 2020: 2.411), 
aber mehr Beratungsfälle (2021: 556, 2020: 544). Infolge der 
Pandemie ist auch eine neue Unverbindlichkeit entstanden. 
Kurzfristige Absagen kommen häufiger vor.
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Sofern Geheimnisträgern, wie beispiels-
weise Ärzten, Hebammen, Therapeuten, 
Erzieherinnen und Erziehern oder Lehr-
kräften in der Ausübung ihrer beruf-
lichen Tätigkeit gewichtige Anhalts-
punkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt 
werden, sollen sie mit dem Kind oder 
dem Jugendlichen und den Personen-
sorgeberechtigen die Situation erörtern 
und, soweit erforderlich, auf die Inan-
spruchnahme von Hilfen hinwirken. Um 
diese Aufgabe zu bewältigen, haben 
diese Geheimnisträger zur Einschät-

zung der Kindeswohlgefährdung einen 
Anspruch auf eine Beratung durch eine 
insoweit erfahrene Fachkraft. Auch an-
dere Personen, die beruflich in Kontakt 
mit Kindern oder Jugendlichen stehen 
oder Träger der freien Jugendhilfe, die 
die Standards, insbesondere im Hinblick 
auf die Anforderungen an eine „insoweit 
erfahrene Fachkraft“, nicht oder nicht 
dezentral erfüllen, haben Anspruch auf 
eine Beratung bei der Entwicklung und 
Anwendung fachlicher Handlungsleit-
linien. Dies war Anlass, in Zusammen-
arbeit mit den fünf Erziehungsbera-

KINDERSCHUTZ

tungsstellen im Kreisjugendamtsbezirk 
ein zusätzliches Beratungsangebot 
im Kinderschutz (gem. §§ 8b SGB VIII, 
§ 4 KKG) zu entwickeln. Gemäß dem 
gesetzlichen Auftrag können gemein-
sam Wahrnehmungen und Eindrücke 
anonym besprochen und Handlungs-
strategien entwickelt werden.
Im Jahr 2022 haben die Erziehungsbera-
tungsstellen insgesamt 107 Beratungen 
durchgeführt, vornehmlich aufgrund 
von Anfragen aus Kindertagesstätten 
und Schulen, aber auch von Familien-
hebammen. 

Beratung im Kinderschutz

Bereits seit fünf Jahren bietet das Kreisjugendamt Steinfurt 
in Kooperation mit neun Trägern der freien Jugendhilfe an 
43 Grundschulen ein Beratungsangebot an. Es bietet mit zwei 
Wochenstunden eine niederschwellige Schnittstelle zwischen 
Schule und Jugendhilfe. Pädagogische Fachkräfte aus der 
ambulanten Jugendhilfe sind Ansprechpersonen für Lehr-
kräfte, Eltern und Kinder. Sie bieten Beratung bei Fragen und 
individuellen Problemlagen, vermitteln an geeignete Instituti-
onen und Angebote vor Ort und erleichtern somit Übergänge. 
Im Schuljahr 2021/2022 wurden insgesamt 765 Beratungs-
fälle dokumentiert. Damit wurde nach einem Rückgang auf 
663 Fälle im Jahr 2021 wieder das Niveau von 2020 erreicht. 
Nicht nur Lehrkräfte und Mitarbeitende der Grundschulen 
profitierten von diesem Angebot, sondern besonders Eltern 
und ihre Kinder. Diese erhielten durch die Beratung und Ver-
mittlung frühzeitig Unterstützung und wurden an passende 
Stellen vermittelt. 
Die Beratung in Grundschulen zeigt somit, dass das sozial-
räumliche Angebot vor Ort ein wichtiges Angebot ist, um 
Zu- und Übergange zu anderen Hilfesystemen zu ermöglichen 
und Menschen vor Ort niederschwellig zu begegnen. Dort, 
wo die entsprechenden Träger das personell leisten konnten, 
wurde das Beratungsangebot im Zuge des Bundesprogramms 
„Aufholen nach Corona“ um weitere drei Wochenstunden 
ausgeweitet. Damit konnten an 33 Schulen etwa 3.100 Kinder 

Beratung in Grundschulen

erreicht werden. In 2022 bildete sich ein Arbeitskreis der 
tätigen Beratungskräfte, um sich über Entwicklungen im 
Rahmen des Angebots auszutauschen und Absprachen zum 
einheitlichen Vorgehen zu treffen.

Die Mitarbeitenden des Kreisjugend-
amtes Steinfurt gewährleisten den 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-
dung. Im Jahr 2022 wurden 418 Ge-
fährdungsmeldungen abschließend 
bearbeitet (im Jahr 2021 waren es 
325, im Jahr 2020 waren es 233). Die 
Entwicklung zeigt, dass im Lockdown 
mit der Beschränkung des öffentlichen 
Lebens, Homeschooling und der Redu-
zierung des Betriebes von Kinderta-
gesstätten der Kontakt zu gefährdeten 
jungen Menschen zurückging, die Auf-
merksamkeit und Sensibilisierung für 
den Kinderschutz und die Gefährdung 
des Kindeswohls aber gestiegen ist - 
auch durch Vorfälle, die hohe mediale 
Aufmerksamkeit nach sich zogen.
Die Verabschiedung des Landes-
kinderschutzgesetzes in Nordrhein-
Westfalen zeigt die Überzeugung des 

Gesetzgebers, dass es noch weiterer 
Anstrengungen bedarf. Das Kreisju-
gendamt bekam in diesem Zusammen-
hang die Möglichkeit, das Personal 
im Bereich der Hilfen zu Erziehung 
aufzustocken, die Fallzahlen für 
die einzelnen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu senken und so dem Kin-
derschutz noch gerechter werden zu 
können. Die ersten Einstellungen sind 
bereits erfolgt. Tatsächlich hat das 
Kreisjugendamt Steinfurt zwar nicht 
mehr Kindeswohlgefährdungen zu 
verzeichnen, wohl aber einen höheren 
Hilfebedarf. 
Die hohe Anzahl an Fällen, in denen 
keine Kindeswohlgefährdung ersicht-
lich war und auch kein Hilfebedarf 
erkannt werden konnte, ist darauf 
zurückzuführen, dass das Kreisjugend-
amt Steinfurt sehr sensibel mit ent-

sprechenden Hinweisen umgeht und 
die Situation der Kinder und Jugendli-
chen eher einmal zu viel als einmal zu 
wenig überprüft.

Seit 2012 übernimmt die Evangelische  
Jugendhilfe Münsterland gGmbH den 
Krisendienst außerhalb der Dienst-
zeiten des Jugendamtes. Im Jahre 2022 
leistete dieser Dienst insgesamt 
51 Kriseninterventionen (25 telefoni-
sche Beratungen und 26 aufsuchende 
Kriseninterventionen vor Ort). Im Vor-
jahr waren es dagegen noch 48 Einsät-
ze vor Ort während nur elf am Telefon 
erfolgten. Der Zugang erfolgt u.a. über 
eine gute Kooperation mit der Polizei. 
Im Rahmen der Einsätze wurden in 
2022 insgesamt 21 Minderjährige zur 
Krisenbewältigung stationär versorgt 
(im Jahr davor 25).

Schutzautrag bei Kindeswohlgefährdung

Der Deutsche Kinderschutzbund, Orts-
verband Rheine, übernimmt bereits 
seit einigen Jahren für die Städte und 
Gemeinden im Kreisjugendamtsbezirk 
Beratungsaufgaben für den Bereich des 
sexuellen Missbrauchs, der körperlichen 
Misshandlung und der Vernachlässigung 
von Kindern und Jugendlichen. Er kon-
zentriert sich insbesondere auf die Bera-
tung von Opfern, Tätern und anderweitig 
Betroffenen von sexuellem Missbrauch. 
Das Angebot bezieht sich auf Kurzzeit-
interventionen mit einer vereinbarten 
Anzahl an Kontakten in bestimmten Um-
fang und im begründeten Einzelfall auch 
darüber hinaus.

Des Weiteren gewährt das Land Nord-
rhein-Westfalen seit dem Jahr 2021 
den freien und öffentlichen Trägern von 
Beratungsstellen eine Förderung zum 
Ausbau vorhandener spezialisierter Be-
ratungsstrukturen und -angebote sowie 
zur Schaffung zusätzlicher Beratungsan-
gebote in Bezug auf sexualisierte Gewalt. 
Dadurch sollen Kinder, Jugendliche und 
junge Volljährige bis 27 Jahre, die Opfer 
von sexualisierter Gewalt geworden sind, 
sowie ihre Familien noch umfangreicher 
und gezielter erreichbare, rasche, qualifi-
zierte und auf ihre Situation zugeschnit-
tene Hilfe, psychosoziale Beratung und/ 
oder Therapieangebote erhalten.

Ausbau der Beratung bei sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche

Zugleich sollen Jugendämter und freie 
Träger, Kindertageseinrichtungen und 
weitere Einrichtungen auf spezialisierte 
Fachberatungsangebote in erreichbarer 
Nähe zugreifen können. 
Im Kreis Steinfurt wird diese Beratung 
im Auftrag aller Jugendämter im Kreis 
durch den Deutschen Kinderschutz-
bund, Ortsgruppe Rheine e. V. und die 
Beratungsstellen für Kinder, Jugend-
liche und Familien der Diakonie West 
e. V. an den Standorten Steinfurt und 
Lengerich sowie durch die Caritas-
verbände Emsdetten-Greven e. V. und 
Tecklenburger Land e. V. in Ibbenbüren 
wahrgenommen.
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Ergebnis der Gefährdungs- 
einschätzungen im Zeitraum  
von 2020 bis 2022

Die Überprüfung führte zu folgenden Einschätzungen:

Anzahl der Überprüfungen auf 
Kindeswohlgefährdung 
im Zeitraum von 2020 bis 2022

2020

2021

2022

Zum 01.05.2022 wurde das Landeskinderschutzgesetz NRW 
verabschiedet. Mit dem Kinderschutzgesetz wird das Ziel 
verfolgt, die Arbeit der Jugendämter in NRW zu unterstützen 
und qualitativ weiter zu entwickeln. Insbesondere folgende 
Punkte sollen nun stärker in den Fokus genommen werden:

• Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen 
durch eine maßgebliche Beteiligung

• Sicherung hoher fachlicher Standards sowie regelmäßi-
ge Überprüfung dieser fachlichen Standards in Quali-
tätsentwicklungsverfahren

• Verbesserter Austausch, insbesondere zwischen den 
im Kinderschutz tätigen Fachkräften zu Verfahrens-
abläufen, durch die Schaffung von Kinderschutznetz-
werken

• Verbesserung von Fortbildungsangeboten für die Be-
teiligten des Kinderschutznetzwerkes

• Entwicklung von Leitlinien zu Kinderschutzkonzepten 
in der Pflegekinderhilfe sowie in Einrichtungen und An-
geboten der Kinder- und Jugendhilfe

• Erprobung innovativer Maßnahmen im Kinderschutz 

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen stellt das Land NRW  
allen Jugendämtern in NRW im Jahr 2022 Mittel in Höhe 
von rd. 46 Mio. €, ab 2023 rd. 69 Mio. € zur Verfügung. 
Dies bedeutet für die Erziehungshilfe eine nicht unerheb-
liche Stellenausweitung. Zum einen soll zukünftig eine 
stärkere Vernetzung die qualitative Aufgabenerfüllung des 
Jugendamtes mit Blick auf die gesetzlichen Vorgaben im 
Rahmen eines kreisweiten Kinderschutznetzwerkes erfül-
len. Zum anderen unterstützt die zusätzliche Personalres-
source die sozialraumorientiertere Ausrichtung der Arbeit 
des Kreisjugendamtes auf vier Sozialräume.

Landeskinderschutzgesetz

PERSONELLER UND FINANZIELLER 
RESSOURCENEINSATZ

Im Jahr 2022 wurden den mit Aufga-
ben der Beratung betrauten Trägern 
insgesamt Betriebskostenzuschüsse in 
Höhe von rund 2,28 Mio. € gezahlt. Die 
Leistungen im Rahmen von Inobhut-
nahmen erforderten Aufwendungen in 
Höhe von 0,7 Mio. €. 

Stellen lt. Stellenplan (31.12.2022) 5,3 Stellen

Nettoaufwendungen: 
(ohne Personalaufwendungen und 
interne Leistungsverrechnungen) 

2022: 2,6 Mio. €
2021: 3,1 Mio. €
2020: 3,4 Mio. €
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Anzahl der Inobhutnah-
men von Kindern und 
Jugendlichen (gesamt)

davon: Inobhutnahmen 
von Kindern und Jugend-
lichen, die nicht als un-
begleitete minderjährige 
Ausländer gelten

davon: Inobhutnahmen 
von unbegleiteten min-
derjährigen Ausländern 
(UmA)

davon: Anzahl der 
Inobhutnahmen von 
ausländischen Kindern 
und Jugendlichen nach 
unbegleiteter Einreise

Entwicklung der Anzahl der 
Inobhutnahmen sowie der 
Anzahl der vorläufigen Inob-
hutnahmen im Zeitraum von 
2020 bis 2022

Kinder und Jugendliche, die sich in Not-
situationen befinden und deren Schutz 
kurzfristig sichergestellt werden muss, 
werden durch das Jugendamt in Obhut 
genommen. In 2022 waren in 164 Fällen 
Kinder und Jugendliche im Kreis Stein-
furt u.a. von Misshandlung, Vernach-

Inobhutnahmen

2020

2021

2022

lässigung, familiären Konflikten oder 
sexualisierter Gewalt bedroht, so dass 
sie zum Schutz in die Obhut der Jugend-
hilfe kamen. Die immense Steigerung im 
Vergleich zu 2021 ist allein den Zuwei-
sungen des Landes Nordrhein-Westfalen 
von unbegleiteten minderjährigen Aus-

länderinnen und Ausländern geschuldet, 
die zum Ende des letzten Jahres entspre-
chend einer festgelegten Quote erfolg-
ten. Die Inobhutnahmen von jungen 
Menschen, die nicht dazu zu zählen sind, 
sind hingegen nach dem Anstieg  im Jahr 
davor 2022 wieder leicht rückläufig.

keine Gefährdung, kein Hilfebedarf

keine Gefährdung, aber Hilfebedarf

Latente Kindeswohlgefährdung

Kindeswohlgefährdung
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Jugendhilfe im 
 Strafverfahren

Die Jugendhilfe im Strafverfahren 
 („JuhiS“) ist ein Angebot der Jugend-
hilfe als gesetzliche Aufgabe im 
Jugendstrafverfahren für Jugendliche 
(14 – 17 Jahre) und Heranwachsende 
(18 – 21 Jahre). Dabei vermittelt die 
Jugendhilfe im Strafverfahren  
zwischen den Jugendlichen und der 
Staatsanwaltschaft und entwickelt 

Stellungnahmen für die anstehende 
Hauptverhandlung. Sie unterbreitet 
Vorschläge für richterliche Maß-
nahmen, berichtet persönlich in der 
Hauptverhandlung über den Jugendli-
chen/ Heranwachsenden oder orga-
nisiert die von den Richterinnen und 
Richtern angeordneten Weisungen 
und Auflagen. 

Gesetzliche Grundlage: 
§§ 50, 52 SGB VIII i.V.m.  
Jugendgerichtsgesetz

Im Jahr 2019 hat die Jugendhilfe im Strafverfahren wieder verschiedene pädagogische 
Maßnahmen angeboten:

Jahr 2020 2021 2022

Anzahl Verfahren 726 609 704

Entwicklungen der Anzahl 
der im Kalenderjahr neu ein-
gegangenen Verfahren von 
2020 bis 2022

Mit insgesamt 726 Verfahren war die Anzahl der im 
Jahr 2020 neu eingegangenen Verfahren gegenüber dem 
Vorjahr um 200 stark gesunken. Im Lockdown waren viele 
Geschäfte geschlossen und viele Menschen zu Hause, ohne 
die Möglichkeit Volksfeste zu besuchen. Dadurch ist die An-
zahl an Delikten deutlich zurückgegangen. Dieser Trend hat 

Eingehende Verfahren und die Entwicklung der Fallzahlen

sich im Jahr 2021 noch stärker ausgewirkt, da im Jahr 2020 
noch die Taten aus dem Vorjahr verhandelt wurden. Die 
Lockerungen von Coronaregeln spiegeln sich im Anstieg der 
Taten von 2021 auf 2022 wider. Geplante Taten waren wie-
der leichter durchzuführen, für spontane im Affekt begange-
ne Delikte ergaben sich wieder deutlich mehr Gelegenheiten.

Entzug der Fahrerlaubnis, die Geldstrafe, ein Freizeit- oder 
Dauerarrest oder die Jugendstrafe mit und ohne Bewährung. 
Die Jugendhilfe im Strafverfahren beinhaltet neben dem 
strafenden insbesondere auch den erzieherischen Aspekt 
des Jugendstrafrechts. In gemeinsamen Gesprächen mit den 
Jugendlichen werden die Hintergründe zur Straftat erörtert. 
Hier stellt sich immer wieder die Frage, welche Maßnahmen 
(mit welchem Potenzial) als wirksame sozialpädagogische 
Angebote eingesetzt werden können. Ziel ist die bewusste 
Auseinandersetzung mit der Tat und das Verhindern  
weiterer Delikte. 

Im Hinblick auf die abgeschlossenen Verfahren können zu 
den Delikten nur bedingt Aussagen getroffen werden, da in 
Diversionen oder Anklagen z. B. mehrere unterschiedliche 
Delikte in einem Verfahren verhandelt werden oder auch 
mehrere Delikte einer Deliktart oder Deliktgruppe zusam-
mengefasst werden. Die Delikte können auch abhängig sein 
von Schwerpunktermittlungen der Polizei. Zudem lassen 
sich keine Rückschlüsse auf die Schwere der Tat ziehen. 

Sofern es zu richterlichen Maßnahmen kommt, fallen hier-
unter Maßnahmen wie die Schadenswiedergutmachung, der 

Abgeschlossene Verfahren und die sich nachziehenden  
Maßnahmen
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Pädagogische Maßnahmen setzen keine Urteile oder Beschlüsse voraus. Im Gegenteil sind sie oft Voraussetzung für die 
Einstellung eines Verfahrens. In 2021 und 2022 wurden weit über 200, im Jahr 2020 sogar über 300 Verfahren eingestellt, 
häufig gegen entsprechende Auflagen. Auch im Jahr 2022 hat die Jugendhilfe im Strafverfahren wieder verschiedene pädago-
gische Maßnahmen angeboten:

Projekt „Ladendiebstahl“

Der Gruppenabend zum Thema „Ladendiebstahl“ konnte 
in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt sechsmal durch-
geführt werden (zwei pro Jahr). Insgesamt nahmen 49 Ju-
gendliche an diesem Projekt teil. 
Dadurch wurden die Jugendlichen nicht nur dazu angehal-
ten, sich mit ihrem eigenen Fehlverhalten auseinanderzu-
setzen, sondern es wurde ihnen auch vor Augen geführt, 
welche volkwirtschaftlichen Schäden durch Ladendieb-
stähle entstehen. Durch Einsatz von Filmsequenzen und 
Methoden der sozialen Gruppenarbeit konnten die Teil-
nehmenden motiviert und der Gruppenabend lebendig und 
unterhaltsam gestaltet werden. 

Verkehrserziehungskurs

Ganz klassisch treffen sich in diesen Kursen junge Men-
schen, die ihr motorisiertes Zweirad „aufgemotzt“ haben. 
Aber auch für andere Verkehrsstraftaten von Jugendlichen 
oder Heranwachsenden wird dieser Kurs angeboten. Er 
umfasst fünf Zeitstunden an einem Samstag und wird von 
einem Trainer eines Trägers der freien Jugendhilfe im Auf-
trag des Jugendamtes, einem Verkehrserziehungsberater 
der Polizei und teilweise von einem Mitarbeitenden einer 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Verfahrensrechte 
von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren

Seit dem 17.12.2019 ist es gesetzlich 
vorgeschrieben, dass das Team der 
JuhiS bereits durch die Polizei über eine 
mögliche Straftat von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen unterrichtet wird. 
Im Anschluss soll möglichst noch vor 
der polizeilichen Vernehmung Kontakt 
zu den Beschuldigten aufgenommen 
werden und den beteiligten Behörden 
Auskunft zu den persönlichen und 
fürsorglichen Verhältnissen gegeben 
werden. Es werden also auch Klientin-
nen und Klienten betreut, bei denen die 
Staatsanwaltschaft später gem. § 45.1 
JGG von der Verfolgung absieht und 

das Verfahren einstellt oder es gem. § 
170 Abs. 2 StPO keinen hinreichenden 
Tatverdacht gibt. Diese Personengrup-
pen wurden vor der Gesetzesänderung 
nicht betreut. Im Herbst 2022 gab es 
ein Gespräch der Kreispolizeibehörde 
mit den Jugendämtern im Kreis. An-
schließend hat die Polizei begonnen, 
ihre Verfahrensabläufe dahingehend 
umzustellen. Seither wurden die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Kreisjugendamtes in vielen Fällen in-
formiert und haben dann diese jungen 
Menschen umgehend kontaktiert und 
ihnen ein Gesprächsangebot gemacht.
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Arbeitsauflagen

Pädagogische Maßnahmen

Richterliche Maßnahmen 

Versicherung geleitet. Im Berichtsjahr fand der 
Kurs in diesem Jahr einmal statt (9 Teilnehmende). 
Neben richterlichen Weisungen zur Teilnahme am 
Verkehrserziehungskurs oder im Rahmen der Di-
version müssen die jungen Leute mit zusätzlichen 
Maßnahmen des Straßenverkehrsamtes rechnen 
bzw. mit der Eintragung von Punkten im Flensbur-
ger Verkehrszentralregister. Der Kurs ist erfolg-
reich, es treten nach dem Kurs nur noch wenige 
Jugendliche wieder wegen Verkehrsdelikten in 
Erscheinung.  

Anti-Aggressivitäts-Training

Ziel und Zweck der durchgeführten Anti-Aggres-
sivitäts-Trainings ist es, aggressiven Verhaltens-
weisen vorzubeugen oder sie abzubauen, damit 
diese im Alltag seltener oder nicht mehr auftreten. 
Dazu werden die Teilnehmenden mit aggressivem 
Verhalten konfrontiert, sowohl mit dem eigenen 
als auch dem der anderen Teilnehmenden. Sie sol-
len lernen, selbst auf die Anwendung von Gewalt 
zu verzichten oder Gewalt aus dem Weg zu gehen, 
wenn sie ihnen begegnet. Im Berichtsjahr fand 
das Anti-Aggressivitäts-Training nicht statt, bleibt 
aber ein wichtiger Baustein im Portfolio.

Pädagogische Kurzintervention

Lange Wartezeiten bis zum Hauptverhandlungstermin bei 
Gericht sind keine Ausnahme. Die Jugendschöffentermine lie-
gen in ihrer zeitlichen Abfolge inzwischen bei ca. einem Jahr 
nach der ursprünglichen Straftat. Nach den Ermittlungen lie-
gen die Gespräche mit den Angeschuldigten ca. zwei bis vier 
Monate danach, so dass von dem Zeitpunkt des Bekanntwer-
dens der Gesamtproblematik einer Person und einer Urteils-
findung bei Gericht meist über sechs Monate vergehen. 
Bei einigen der Straftäterinnen und Straftäter sind persön-
liche, schulische/berufliche und/oder familiäre Problem-
lagen so gravierend, dass der bzw. die Jugendliche oder He-
ranwachsende mit sich und der Situation völlig überfordert 
ist. Im Hinblick auf das neue Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz, dass auf besseren Kinder- und Jugendschutz abzielt 
und Prävention vor Ort bieten soll, bietet die Maßnahme der 
Pädagogischen Kurzinterventionen (PKI) die Möglichkeit, 
frühzeitig zu intervenieren.

Deren Ziele sind:

• eine frühzeitige Auseinandersetzung mit der Straftat 
zu ermöglichen

• weiteres strafrechtliches Abgleiten zu vermeiden
• weitere Straftaten zu verhindern
• Begleitung von Sexualstraftätern bis hin zu einer ent-

sprechenden Therapie
• schulische bzw. berufliche Perspektiven zu erarbeiten
• ungünstige und/oder gestörte Beziehungen zu  

reflektieren
• Begleitung und Vermittlung an Suchtberatungsstellen 

sowie ggfls. Hinführung zu einer stationären Therapie
• Kontakte zu Behörden aufzunehmen und zu begleiten
• Wohnraum zu suchen
• Unterhalt zu sichern

Im Gegensatz zur Betreuungsweisung nach §30 SGB VIII 
handelt es sich hier um ein Angebot, dass die Eigenmotiva-
tion und einen entsprechenden Antrag der Klientinnen und 
Klienten voraussetzt.
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PERSONELLER UND FINANZIELLER 
RESSOURCENEINSATZ

Stellen lt. Stellenplan (31.12.2022) 8 Stellen

Nettoaufwendungen 

Diesem Produkt sind keine Transferleistungen zugeordnet. Werden z. B. ambulante 
Hilfen zur Erziehung initiiert, sind diese im Produkt der ambulanten Hilfen zur  
Erziehung, Eingliederungshilfe  oder Betreuung /Versorgung in Notsituationen  
ausgewiesen (z. B. Betreuungshelfer, soziale Gruppenarbeit).

Adoption und  
Pflegekinderdienst

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll 
entsprechend dem Alter und Entwick-
lungsstand des Kindes oder des/der 
Jugendlichen und seiner/ihrer persön-
lichen Bindungen sowie den Möglichkei-
ten der Verbesserung der Erziehungs-
bedingungen in der Herkunftsfamilie 

Kindern und Jugendlichen in einer anderen Fami-
lie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder 
eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. 
Die Adoption bezeichnet hingegen die rechtliche 
Begründung eines Eltern-Kind-Verhältnisses 
zwischen dem/der Annehmenden und dem Kind 
ohne Rücksicht auf die biologische Abstammung.

Gesetzliche Grundlage  
der §§ 33, 41 SGB VIII
Adoptionsvermittlungs-
gesetz, BGB

ADOPTIONEN

Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der fünf Jugendämter im Kreis Steinfurt mit Sitz in Rheine ist seit 
dem 01.02.2018 für alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis Steinfurt Ansprechpartner. Auf diese Weise kann das 
umfangreiche und spezifische Fachwissen gebündelt und die Adoptionsvermittlung gemeinsam und flächen- 
deckend umgesetzt werden.

Die Adoptionsvermittlungsstelle berät und informiert

•  Adoptionsbewerberinnen und Adoptionsbewerber

•  Eltern, die sich mit dem Gedanken tragen, ihr Kind zur Adoption freizugeben

•  Adoptiveltern, die ein Kind aufgenommen haben

•  Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die adoptiert wurden

•  Fachkräfte aus Jugendämtern, Beratungsstellen etc.

•  Mütter und/oder Väter, die ihr Kind zur Adoption freigegeben haben

•  Patchworkfamilien, die über die Adoption des Kindes ihres Partners/ihrer  
Partnerin nachdenken
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PFLEGEKINDERDIENST

Seit mittlerweile acht Jahren erfolgt die Bearbei-
tung dieses Bereichs durch eine separat eingerich-
tete Arbeitsgruppe Pflegekinderdienst im Jugend-
amt. Die Mitarbeitenden dieser Arbeitsgruppe 
weisen ein fundiertes und umfassendes Fach- und 
Erfahrungswissen auf und sorgen sowohl für die 
Pflegefamilien als auch für die gute Zusammen-
arbeit mit den beauftragten freien Trägern der 

Entwicklung der Jahresdurch-
schnittswerte für Minderjährige 
in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 

und junge Volljährige  
(§§ 41, 33 SGB VIII) im  

Zeitraum von 2020 bis 2022

349
338

§ 33 SGB VIII
Vollzeitpflege Minderjährige

§ 41, 33 SGB VIII
Vollzeitpflege junge Volljährige

349
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Um Pflegeeltern bei der Bewältigung besonderer 
Lebenssituationen und Krisen zu helfen, bieten 
die Träger der freien Jugendhilfe Entlastungs-
angebote an. Diese werden in der Regel pauschal 
finanziert und können von den Trägern bedarfs-
gerecht und zielgerichtet angeboten werden. 
Sich als Pflegeeltern zur Verfügung zu stellen, 
ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Das Kreisju-
gendamt möchte durch die Entlastungsangebote 
zusätzlich dazu beitragen, Pflegeverhältnisse zu 

Stellen lt. Stellenplan (31.12.2022) 10,6 Stellen

Nettoaufwendungen: 
(ohne Personalaufwendungen und 
interne Leistungsverrechnungen) 

2022:  5,5 Mio. €
2021: 3,4 Mio. €
2020: 2,6 Mio. €

PERSONELLER UND FINANZIELLER 
RESSOURCENEINSATZ

Entlastungsangebote in der Bereitschafts- und Vollzeitpflege

Jugendhilfe, die die Familien betreuen. In 2022 
bestanden jahresdurchschnittlich 368 Pflegever-
hältnisse. Die Veränderung der durchschnittlichen 
Fallzahlen der Vollzeitpflegeverhältnisse ergeben 
sich vor allem durch Zuständigkeitswechsel von 
oder zu anderen Jugendämtern. Insgesamt sind sie 
eine wichtige Hilfe zur Erziehung für insbesondere 
junge (unter zehnjährige) Kinder. 

sichern. Diese Angebote können sich sowohl an 
die Kinder wie auch an die Pflegepersonen wen-
den und von ihnen in Anspruch genommen wer-
den. Hierzu zählen gemeinschaftliche Urlaube 
und Ausflüge, Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, 
musische und Sportangebote, Gesundheitsfür-
sorge, Lernunterstützung und mobilitätsfördern-
de Maßnahmen. In den letzten Jahren haben je-
weils zwischen 145 und 185 Familien ein solches 
Angebot erhalten können.
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Hilfen zur Erziehung

Als Hilfen zur Erziehung und Einglie-
derungshilfen werden verschiedene 
individuelle pädagogische und/oder 
therapeutische Maßnahmen zusam-
mengefasst, die ambulant, teilstationär 
sowie auch stationär erbracht werden 
können. Art und Umfang der Hilfe 
richten sich nach dem erzieherischen 
Bedarf im  Einzelfall. Ziel ist es, das 
engere soziale Umfeld des Kindes oder 
des Jugendlichen in die Hilfeform ein-
zubeziehen und somit langfristige und 
nachhaltige Entwicklungen zum Wohle 
des Kindes oder des Jugendlichen her-
beizuführen. Um den Rechtsanspruch 
auf eine Hilfe zur Erziehung sicherzu-
stellen und den individuellen Bedarfen 

der Kinder und Jugendlichen entspre-
chen zu können, greift das Jugendamt 
auf Angebote anerkannter freier oder 
öffentlicher Träger der Jugendhilfe 
zurück. Diese freien oder öffentlichen 
Träger bieten unterschiedliche Unter-
stützungs- und Hilfsangebote, die sie 
innerhalb eines Familiensystems bieten 
können oder bei der Durchführung ei-
ner teil- oder vollstationären Maßnah-
me anwenden. Das Jugendamt behält 
über den gesamten Prozess hinweg die 
Steuerung der Hilfen zur Erziehung und 
führt die Hilfeplanung gemeinsam mit 
den Personensorgeberechtigten, dem 
jungen Menschen sowie dem freien 
oder öffentlichen Träger durch. 

Gesetzliche Grundlage:
§§ 27 ff. SGB VIII

STATIONÄRE HILFEN ZUR ERZIEHUNG

In 2022 wurden jahresdurchschnitt-
lich gesehen insgesamt 254 Kinder 
und Jugendliche sowie junge Voll-
jährige aus dem Zuständigkeitsge-
biet  des Kreisjugendamtes Steinfurt 
stationär, d.h. in der Heimerziehung 

oder in Formen des Betreuten Woh-
nens untergebracht. (zum Vergleich: 
2020: 276 und 2021: 279). Die fol-
gende Grafik stellt die Entwicklung 
der Jahresdurchschnittswerte für die 
Heimbetreuung Minderjähriger dar.

Entwicklung der Jahresdurch-
schnittswerte für Heimbetreuung 

Minderjähriger im Zeitraum  
von 2020 bis 2022
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§ 34 SGB VIII
Heim Minderjährige

Unbegleitete minderjährige 
Ausländer

Bei den Minderjährigen sind die Fallzahlen weiter zurückgegangen, bei den jungen 
Volljährigen ist die Anzahl nach leichten Schwankungen wieder auf einem höheren 
Niveau. Nur noch acht der stationär untergebrachten jungen Menschen sind ehemals 
unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer. Diese Zahl der installierten 
Heimunterbringungen wird durch die Zuweisungen das Landes Nordrhein-Westfalen 
zum Ende des Jahres in 2023 wieder stark ansteigen. Insgesamt müssen nach derzeiti-
ger Regelung (Stand Anfang Februar 2023) im Kreisjugendamtsbezirk 97 unbegleitete 
minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (umAs) aufgenommen werden, 82 waren 
tatsächlich untergebracht (84,2%). Das Kreisjugendamt Steinfurt und die Träger der 
freien Jugendhilfe haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um geeignete 
Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen und das notwendige Personal zur Verfügung 
zu stellen.

Entwicklung der Jahresdurch-
schnittswerte für Heimbetreuung 

junger Volljähriger im Zeitraum  
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Heim junge Volljährige

Unbegleitete minderjährige 
Ausländer
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AMBULANTE HILFEN ZUR ERZIEHUNG

Die Idee ist ebenso einfach wie bestechend: statt umständlich 
jede einzelne Fachleistungsstunde nachweisen zu müssen, 
erhält der Träger für jeden Fall eine Fallpauschale, die ihm 
für seine Arbeit zur Verfügung steht. Im Idealfall bleibt in der 
Summe aller Fälle ein Betrag übrig, der für fallübergreifende 
Aufgaben eingesetzt werden kann. Die Qualität der Arbeit 
wird dadurch sichergestellt, dass es ein vereinbartes Minium 
an Wochenstunden durch hinreichend qualifiziertes Fachper-
sonal gibt, darüber hinaus kann ergänzendes Personal nach 
Bedarf eingesetzt werden. Natürlich muss dieses Budget für 
einen Träger auskömmlich sein, daher ist es angemessen, in 
Fällen, in denen etwa der Kinderschutz eine Rolle spielt oder 
bei chronisch belasteten Familien eine höhere Pauschale 
anzusetzen. Der Vorteil liegt nicht nur in einer leichteren 
Abrechnung oder einer Entlastung von Fachpersonal von den 
Alltagsdingen im Rahmen von Hilfen, sondern vor allem darin 
begründet, dass den Menschen damit individueller, zielgerich-
teter und schneller geholfen werden kann.

Der gesamte Hilfeplanprozess wird engmaschig durch die 
Mitarbeitenden des Kreisjugendamtes Steinfurt gesteuert. 
Neben einer individuellen Bedarfsklärung sichern konkrete 
Zielsetzungen, ihre Überprüfung und eine abschließende 
Evaluation den Fortbestand einer hohen Arbeitsqualität 
innerhalb der ambulanten Hilfen.

Die Fallpauschale wurde im Oktober 2021 eingeführt. Durch 
eine kurze Evaluation bei beendeten Fällen können alle Be-
teiligten dazu eine Einschätzung geben. Im November 2022 
eingeführt, lagen bei einem durch das Kreisjugendamt 
veranstalteten Fachtag zu diesem Thema die ersten Rück-
meldungen vor, die deutlich positiv ausfielen. Die unter-
stützten Menschen waren überwiegend der Meinung, dass 
ihnen dieses Vorgehen insgesamt genützt habe. Der Fachtag 
zeigte aber auch, dass das Potenzial der Fallpauschalen noch 
besser genutzt werden kann.

Fallpauschale

Plenumssitzung beim Fachtag zur Fallpauschale

Seit 2017 besteht der mittlerweile von insgesamt 16 Trägern 
der freien Jugendhilfe im Kreis Steinfurt, den vier Stadtju-
gendämtern sowie dem Kreisjugendamt Steinfurt gegründete 
Verein mit seiner Geschäftsstelle in Emsdetten. Vier Personen 
von freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe bilden 
den Vorstand. Drei Ombudspersonen – nicht mehr im aktiven 
Berufsleben, aber mit Berufserfahrung in der Jugendhilfe und 
von einer erfahrenen Fachkraft von „Ombudschaft Jugendhilfe 
NRW“ auf ihre neue Aufgabe vorbereitet – werden auf Anfrage 
tätig. Ziel ihrer Aufgabe ist es, im Streitfall die Beratung, Ver-
mittlung und Verhandlung so zu gestalten, dass sie konstruk-
tiv dazu beitragen, Konflikte zu lösen. Weitere Informationen 
zum Ombudschaftsverein finden Sie: https://youtu.be/
PTyok5TKdng sowie auf der Homepage des Vereins: https://
ombudschaft-jugendhilfe-im-kreis-steinfurt.de
Innerhalb der fünf Jahre des Bestehens vermittelten die 

Ombudspersonen in über 40 Fällen. Im Jahr 2022 sind 15 Fälle 
hinzugekommen, in der Regel wurden die Beschwerden durch 
die Sorgeberechtigten vorgetragen. Davon konnten zwei 
Drittel klärend bearbeitet werden, zwei liefen zum Jahresende 
noch.
Zur Weiterentwicklung der Konzeption nehmen Ombuds-
personen und Mitglieder des Vorstandes an Fortbildungsver-
anstaltungen des Landesjugendamtes zum Thema Beschwer-
dewesen und ombudschaftliche Beratung teil. Zudem steht 
dem Team der Ombudspersonen ein Supervisionsangebot 
zur Verfügung. Das 2021 in Kraft getretene Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz sieht die verbindliche Einführung von 
ombudschaftlichen Strukturen vor. Hier ist das Kreisjugend-
amt Steinfurt somit seit Jahren bereits gut aufgestellt. Der ge-
meinsame Verein Ombudschaft Jugendhilfe im Kreis Steinfurt 
e. V. ist in dieser Form bundesweit einzigartig.

Ombudschaft – Jugendhilfe im Kreis Steinfurt e. V.

Die durchschnittlichen Fallzahlen im Bereich der Mutter-Vater-Kind Unterbringung 
betragen in den letzen Jahren mehr oder weniger 30 Fälle. 

Entwicklung der Jahresdurchschnitts-
werte für Mutter-/Vater-Kind- 
Unterbringungen im Zeitraum  

von 2020 bis 2022 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

5

10

0

15

20

25

30

35

30

32

27

2021

2020

2022

42 Hilfen zur Erziehung



0

50

100

150

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Entwicklung der Jahresdurch-
schnittswerte für ambulante Hilfen 

gem. §§ 27, 31 und 32 SGB VIII im 
Zeitraum von 2020 bis 2022

Die Jahresdurchschnittswerte der am-
bulanten Hilfen zur Erziehung waren im 
Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren 
weiter rückläufig, so dass im Jahres-
durchschnitt nur noch 241 ambulante 
Hilfen zur Erziehung gewährt wurden  

Genau wie die stationären Hilfen für unbegleitete 
minderjährige Ausländerinnen und Ausländer 
sanken auch die Fallzahlen für diese Zielgruppe 
im Bereich der Erziehungsbeistandschaften. 
Junge Menschen erhalten beispielsweise Hilfe bei 
der selbständigen Umsetzung von Behördengän-
gen, bei der Suche nach passenden Bildungswe-
gen oder werden in alltagspraktischen Angele-

(im Jahr 2021: 290; im Jahr 2020: 365).  Das betraf 
die Hilfen im Rahmen der sozialpädagogischen Fami-
lienhilfe ebenso wie die Erziehungsbeistandschaften 
und die sonstigen Hilfen zur Erziehung. Angestiegen 
sind dagegen die ambulanten und teilstationären 
Eingliederungshilfen. 

genheiten unterstützt. Wie in der nachfolgenden 
Abbildung verdeutlicht wird, hat diese Art der 
Jugendhilfe, die darauf abzielt, jungen Menschen 
den Übergang in ein selbständiges Leben zu er-
leichtern, im Jahr 2022 allgemein an Bedeutung 
verloren. Durch den Anstieg an Zuweisungen 
von umAs Ende 2022 werden beide Fallzahlen 
perspektivisch wieder steigen.

Entwicklung der Jahresdurch-
schnittswerte für Erziehungs-

beistandschaften gem.  
§ 30 SGB VII im Zeitraum von 

2020 bis 2022
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Sonstige Hilfen zur 

Erziehung

§ 31 SGB VIII
Sozialpädagogische
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§ 32 SGB VIII
Tagesgruppe

136
118

104
115

6 4 5

89
76

2020 2021 2022

108

79

56
71

60

43

37

19

13

2020

2021

2022

§ 30 SGB VIII
Erziehungsbeistandschaft/
Betreuungsweisung

Unbegleitete minderjährige 
Ausländer

Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII wird gewährt für 
Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder 
drohender seelischer Behinderung, wenn ihre seelische 
Gesundheit von dem für ihr jeweiliges Lebensalter typischen 
Zustand dauerhaft abweicht oder das mit hoher Wahrschein-
lichkeit für länger als sechs Monate der Fall ist und daher 
ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt 
bzw. eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurden die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen gestärkt. Es will dafür 
Sorge tragen, dass die notwendigen Hilfen und Leistungen 
aus „einer Hand“ stammen.  Die besondere Herausforderung 
der Umsetzung des BTHG liegt in der Einzelfallbearbeitung, 
da eine antragstellende Person auch bei einem formlosen 
Antrag das Jugendamt als Reha-Träger anspricht und sie da-
mit ein entsprechendes Verwaltungsverfahren auslöst. Das 
Jugendamt ist daraufhin gehalten, innerhalb von 14 Tagen 
eine Entscheidung treffen.  

Dies setzt eine veränderte Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Reha-Träger voraus. So reicht ein Reha- 
Antrag aus, um alle benötigten Leistungen von verschiede-
nen Reha-Trägern zu erhalten. In diesem Zusammenhang 
erhält der leistende Reha-Träger eine besondere Schlüssel-
position, da er für die Koordination der Leistungen gegen-
über dem Antragssteller zuständig ist. Sofern auch andere 
Reha-Träger Leistungen erbringen, muss der leistende 
Reha-Träger sie einbeziehen und ein verbindliches Teilhabe-
planverfahren durchführen.

In jedem Fall gilt für die Eingliederungshilfe das gleiche  
Hilfeplanverfahren wie für die Hilfen zur Erziehung. Der  
Hinweis des Gesetzgebers im Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz, dass die Beratung und Aufklärung in einer für das 
Kind oder den Jugendlichen verständlichen, nachvollzieh-
baren und wahrnehmbaren Form erfolgen muss, stellt die 
Eingliederungshilfe vor besondere Herausforderungen.
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Im Gegensatz zu den Hilfen zur Erziehung stiegen die ambu-
lanten und teilstationären Eingliederungshilfen an. Nur im 
Einzelfall ist dabei aus einer laufenden Hilfe zur Erziehung eine 
Eingliederungshilfe geworden.
Die Jahresdurchschnittswerte für die stationäre Eingliede-
rungshilfe gem. § 35a SGB VIII blieben stabil.

Da die Jugendhilfe nachrangig ist gegenüber dem System Schu-
le, bedarf es bei Beantragung von Leistungen zur Teilhabe an 
Bildung Stellungnahmen aus dem System Schule und weiterer 
ergänzender Unterlagen. Alle Jugendämter im Kreis Steinfurt 
haben dazu mit der Schulaufsicht ein gemeinsames Verfahren 
zur Einholung einer schulfachlichen Stellungnahme entwickelt.
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Stationäre Hilfe zur  
Erziehung

Ambulante Hilfe zur 
Erziehung

Stellen lt. Stellenplan (31.12.2022) Insgesamt 37,3 Stellen

Nettoaufwendungen:
(ohne Personalaufwendungen und 
interne Leistungsverrechnungen) 

2022: 16,1 Mio €
2021: 19,2 Mio. €
2020: 22,1 Mio. €

2022: 4,7 Mio. €
2021: 5,3 Mio. €
2020: 3,9 Mio. €

PERSONELLER UND FINANZIELLER 
RESSOURCENEINSATZ

Vormundschaften,  
Pflegschaften,  
Beistandschaften und  
Beurkundungen

Gesetzliche Grundlage: 
§§ 52 a ff. SGB VIII, BGB

Wenn Eltern oder Elternteile aufgrund persönlicher 
oder familiärer Probleme die Verantwortung für ihre 
Kinder nicht mehr selbst tragen können, bestellt 
das Familiengericht einen Vormund oder Pfleger. 
Zum Vormund kann eine Privatperson, ein Berufs-
vormund, ein Verein oder das Jugendamt bestellt 
werden. Der Vormund hat dann das Recht und die 
Pflicht, für das Kind bzw. den Jugendlichen zu sor-
gen. Bei einer Pflegschaft werden den Eltern durch 
richterliche Anordnung nur einzelne Aufgabenberei-
che der elterlichen Sorge entzogen. Das Jugendamt 
wird dann für den angeordneten Wirkungskreis 
zuständig.

Eine Beistandschaft kann grundsätzlich jeder Eltern-
teil beantragen, dem die elterliche Sorge für das 
Kind alleine zusteht. Bei gemeinsamen Sorgerecht 
kann dies darüber hinaus auch der Elternteil, in 
dessen Obhut sich das Kind befindet. Die Aufgaben 
eines Beistandes beziehen sich auf die Feststellung 
der Vaterschaft und die Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen, Einkommensüberprüfungen des 
Unterhaltspflichtigen, Berechnung der Höhe des 
Unterhalts und Schaffung eines Unterhaltstitels. 
Die Anerkennung der Vaterschaft, die Verpflichtung 
zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen sowie die 
Erklärung der Eltern, dass sie die Sorge gemeinsam 
übernehmen wollen, können beim Beistand be-
urkundet werden. 
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VORMUNDSCHAFTEN/PFLEGSCHAFTEN

Im Jahr 2022 waren insgesamt 314 Vormundschaften 
oder Pflegschaften eingerichtet. Die Zahl der Pfleg-
schaften blieb mit 105 im Vergleich zu den Vorjahren 
stabil, die Anzahl der Vormundschaften ist von 164 
auf 209 angestiegen. Mit Stand vom 31.12.2022 
bestehen 28 Vormundschaften für unbegleitete min-
derjährige ausländische Kinder und Jugendliche.

In der Regel werden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Vormundschaftsvereins oder das Jugendamt 
zum Vormund bestellt. Im Einzelfall können auch 
Verwandte oder Dritte als Vormund vorgeschlagen 
werden. Hier bitten die Amtsgerichte zuvor beim 
Jugendamt um Überprüfung, ob die vorgeschlagene 
Person als Vormund geeignet ist. In 2022 wurden 
insgesamt 129 Vormundschaften bzw. Pflegschaften 
vom Vormundschaftsverein und 185 vom Kreis-
jugendamt Steinfurt geführt. Der Vertrag mit dem 
Vormundschaftsverein läuft noch bis 2023.

Entwicklung der Anzahl der 
Vormundschaften  
und Pflegschaften  
von 2020 bis 2022  

(jeweils Stand zum Jahresende)
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Beistandschaft bezeichnet eine spezielle 
Form der gesetzlichen Vertretung für Kinder 
und Jugendliche als kostenloses Angebot der 
Jugendämter insbesondere für alleinerziehende 
Elternteile. Der Aufgabenbereich beinhaltet 
auch die Möglichkeit der Beratung und Unter-

Stellen lt. Stellenplan (31.12.2022) 14,4 Stellen

Nettoaufwendungen: 

Vereinnahmte Unterhalts-
zahlungen werden an die 
Sorgeberechtigten weiter-
geleitet.

PERSONELLER UND FINANZIELLER 
RESSOURCENEINSATZ

BEISTANDSCHAFTEN/BEURKUNDUNGEN

Entwicklung der Anzahl der 
Beistandschaften und Beurkun-
dungen von 2020 bis 2022
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Beistandschaften Beurkundungen

stützung zu Fragen der Vaterschaftsfeststel-
lung und der Ermittlung und Durchsetzung des 
Kindesunterhalts. Seit einigen Jahren zeigt sich 
die Tendenz, dass diese Beratungs- und Unter-
stützungsangebote an Intensität und Komplexi-
tät zunehmen. 
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Elterngeld

Gesetzliche Grundlage:  
Bundeselterngeld- und  
Elternzeitgesetz

Wenn Eltern sich nach der Geburt 
ihres Kindes ausschließlich um ihr Kind 
kümmern möchten, können sie bei 
ihrem Arbeitgeber „Elternzeit“ bean-
tragen. In dieser Zeit kann Elterngeld 
als eine Familienleistung mit Einkom-
mensersatzfunktion beantragt werden. 
Ersetzt wird ein Teil des durchschnitt-
lichen Einkommens der Erwerbstätig-
keit aus den letzten zwölf Monaten 
vor der Geburt bzw. vor dem Mutter-
schutz. Elterngeld wird mindestens 
in Höhe von 300,- € und maximal in 
Höhe von 1.800,- € gewährt und kann 
grundsätzlich für die Dauer von zwölf 
Lebensmonaten bezogen werden. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen sind 
zwei weitere Bezugsmonate  möglich. 

Elterngeld nach dem Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz wird im 
Kreisjugendamt Steinfurt für alle 
24 Kommunen bearbeitet, somit auch 
für die Städte mit einem eigenen 
Jugendamt.
Im Jahr 2022 sind 6.392 Erstanträge 
eingegangen. Die Antragszahl liegt 
damit im Schnitt der Vorjahre (2020 
waren es weniger, nämlich 5.977, im 
Jahr 2021 mehr: 6.738). Insgesamt wur-
den im letzten Jahr 6.239 Bewilligun-
gen von Elterngeld erteilt (4.149 Müt-
ter und 2.090 Väter). Zum Vergleich: 
2021 waren es 6.264 Bewilligungen 
(4.165 Mütter und 2.099 Väter) und 
im Jahr davor 5.648 Bewilligungen 
(3.882 Mütter und 1.802 Väter). 
 
Im Jahr 2022 bezogen 1.715 Väter, also  
rd. 82 % Elterngeld für den Mindest-

bezugszeitraum von 2 Monaten (2021: 
2.028 oder 96,6%; 2020: 1.458 Väter, 
80,9%). 

Für die seit Juli 2015 geborenen oder 
mit dem Ziel der Adoption aufge-
nommenen Kinder gibt es auch die 
Option des Elterngeld Plus. Elterngeld 
Plus ermöglicht Eltern, die in Teilzeit 
arbeiten, das Elterngeld Plus doppelt 
so lange zu erhalten: Statt für einen 
Monat Elterngeld zu beanspruchen, 
können Eltern jeweils zwei Mona-
te lang Elterngeld Plus in Höhe von 
höchstens der Hälfte des Elterngeldes 
beziehen. Ein Elterngeldmonat wird zu 
zwei Elterngeld Plus-Monaten. Zudem 
kann es durch einen Partnerschafts-
bonus ergänzt werden. Mit den Neu-
regelungen können Mütter und Väter 
Elterngeldbezug und Teilzeitarbeit 
einfacher miteinander kombinieren 
und die Elternzeit flexibler an ihre Be-
dürfnisse anpassen. Dies ermöglicht 
einen früheren Wiedereinstieg in den 
Beruf und soll einen weiteren Bei-
trag zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf leisten. Die Neu-
regelungen rufen jedoch einen hohen 
Beratungsbedarf bei den antrags-
stellenden Eltern hervor und haben 
eine komplexe Antragsbearbeitung zur 
Folge, der auch weiterhin sehr hoch 
ist. Zusätzlich zu den Beratungen in 
der Elterngeldkasse fanden in den 
Jahren 2020 bis 2022 auch weiterhin 
mehrere Informationsveranstaltungen 
zum Thema Elterngeld und Elternzeit 
statt. Diese wurden pandemiebedingt 
als Online-Veranstaltung angeboten.
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Stellen lt. Stellenplan (31.12.2022) 6,6 Stellen

Nettoaufwendungen:
 

Die Auszahlung des Eltern- und Betreuungsgeldes 
erfolgt direkt über die Bundeskasse Trier. Somit be-
lastet sie den Etat des Jugendamtes nicht. Um die 
Leistungen im Rahmen des Elterngeldes zu erbrin-
gen, sind im Stellenplan 6,6 Stellen vorgesehen. 
Für die entstehenden Personal- und Sachkosten 
zahlt das Land NRW einen Belastungsausgleich, der 
aktuell auskömmlich ist.

PERSONELLER UND FINANZIELLER 
RESSOURCENEINSATZ

Unterhalts-
vorschussleistungen

Unter Unterhaltsvorschussleistungen 
wird die Sicherung des Unterhalts von 
Kindern und Jugendlichen alleinstehen-
der Mütter und Väter gefasst. Sofern 
der unterhaltspflichtige familienferne 
Elternteil nicht bekannt oder verstorben 
ist bzw. dieser keinen oder nicht den 
vollen Unterhalt zahlt, hat der allein-
erziehende Elternteil Anrecht auf den 
Erhalt dieser staatlichen Sozialleistung.

 
Seit Juli 2017 werden Unterhaltsvorschuss-
leistungen bis zum Beginn des 18. Lebens-
jahres (U18) gewährt. Eine Begrenzung der 
Bezugsdauer besteht nicht. Grundlage der 
Berechnung des Unterhaltsvorschussbetrages 
ist das sogenannte sächliche Existenzmini-
mum unter Berücksichtigung des aktuellen 
Kindergeldbetrages des ersten Kindes. Die 
Unterhaltsvorschussleistungen errechnen 
sich daraus wie folgt:

Altersgruppe ab 01.01.2020 ab 01.01.2021 ab 01.01.2022
0 bis unter 6 Jahre 165 € 174 € 177 € 
6 bis unter 12 Jahre 220 € 232 € 236 € 
12 bis unter 18 Jahre 293 € 309 € 314 € 

Gesetzliche Grundlage: 
Unterhaltsvorschussgesetz

Entwicklung der Höhe des Unter-
haltsvorschusses seit 2020

Unterhaltsvorschussleistungen 53



Zum Stichtag 31.12.2022 erhielten 
im Zuständigkeitsgebiet des Kreises 
Steinfurt 2.183 Kinder und Jugendliche 
von alleinstehenden Elternteilen lau-
fende Unterhaltsvorschussleistungen 
(2021: 2.240 und 2020: 2.216). Die An-
zahl der Neuanträge unterliegt starken 
Schwankungen: in 2020 gab es noch 
1.021, im Jahr 2021 nur 735 Neuanträ-
ge. Im Jahr 2022 wurden insgesamt für 
893 Kinder und Jugendliche von den 
alleinstehenden Elternteilen Unter-
haltsvorschussleistungen beantragt.

Ab dem 01.07.2019 wurde die Zustän-
digkeit für die Geltendmachung der 
nach § 7 UVG übergegangenen Unter-
haltsforderungen für Fälle, in denen ab 
dem 01.07.2019 erstmalig Leistungen 

nach dem Unterhaltsvorschussgesetz beantragt wird, auf 
das Landesamt für Finanzen übertragen. 
In allen Fällen, in denen schon vor dem 01.07.2019 UVG-
Leistungen bezogen wurden, verbleibt die Heranziehung bei 
den Kreisen bzw. kreisfreien Städten. 

Insgesamt wurden 2022 (wie im Vorjahr) rund 6,8 Millio-
nen € Unterhaltsvorschuss gezahlt. Seit 2020 (6,42 Mio. €) 
ist das ein leichter Anstieg. Diesen Auszahlungen stehen 
Einzahlungen durch realisierte Unterhaltsforderungen in 
Höhe von rund 1.59 Millionen € (Vorjahr 1,6 Mio. €) gegen-
über. Diese sind gegenüber 2020 (1,35 Mio. €) ebenfalls 
leicht gestiegen. Die genannten Einzahlungen beziehen 
sich nur auf realisierte Unterhaltsforderungen, die der Kreis 
Steinfurt vereinnahmt hat. Unterhaltsforderungen, die ab 
01.07.2019 durch das Land realisiert wurden, sind hier-
in nicht enthalten. Aufgrund der Gesetzesänderung zum 
01.07.2019 ist eine Auswertung zu den Rückholquoten nicht 
mehr möglich.
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Entwicklung der Unterhalts- 
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von 2020 bis 2022
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Die Netto-Unterhaltsvorschuss- 
zahlungen (Unterhaltsvorschuss- 
zahlungen abzüglich realisierte 

Unterhaltseinnahmen) werden durch  
Zuschüsse des Bundes, des Landes 
NRW und der Kommunen finanziert. 

Die Anteile des Bundes, Landes und 
der Kommunen teilt sich wie folgt 
auf:

Finanzierungsanteile der- 
Netto-Unterhaltsvorschuss- 
zahlungen ab dem 01.07.20170
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Stellen lt. Stellenplan (31.12.2022) 8,7 Stellen

Nettoaufwendungen: 
(ohne Personalaufwendungen und 
interne Leistungsverrechnungen)

2022: 1,32 Mio. €
2021: 1,23 Mio. €
2020: 1,22 Mio. € 

In 2022 wurden insgesamt Nettoaufwendungen in Höhe von 1,32 Mio. € 
erbracht. Personalaufwendungen und die internen Leistungsverrechnungen 
sind dabei nicht berücksichtigt.
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Ausblick auf 2023
Auch in 2023 wird die alltägliche 
Arbeit in den Handlungsfeldern des 
Jugendamtes fortgesetzt und bereits 
begonnene Projekte und Prozesse 
werden in enger Zusammenarbeit mit 

Seit Ende 2019 befasste sich eine 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Ver-
treter/innen des Kreisjugendamtes, 
der freien Träger der Jugendhilfe mit 
ambulanten und flexiblen Hilfen und 
Vertretern der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister mit Überlegungen, 
wie eine stärker auf den einzelnen 
Sozialraum ausgerichtete Organisa-
tionsstruktur und Zusammenarbeit 
aussehen kann. Das Institut für Sozia-
le Arbeit (ISA) in Münster moderierte 

den Kooperationspartnern des Kreisjugend-
amtes Steinfurt fortgeführt. Besondere 
Aufmerksamkeit werden im bevorstehen-
den Jahr folgende Projekte und Angebote 
erhalten:

den Prozess. Es konnte gezeigt wer-
den, dass sozialräumliches Arbeiten 
auch in einem großen Flächenkreis 
grundsätzlich möglich und daher 
anzustreben ist. Damit wurde ein ent-
sprechender Beschluss des Jugendhil-
feausschusses umgesetzt.
Allerdings bedeutet eine Sozial-
raumorientierung weit mehr als eine 
arbeitsorganisatorische Neuaus-
richtung. Sie orientiert sich an den 
Lebensumständen und -gewohn-

SOZIALRÄUMLICHE AUSRICHTUNG DER  
AMBULANTEN UND FLEXIBLEN HILFEN

heiten der Menschen, berücksichtigt 
ihre täglichen Wege und gewohnten 
Aufenthaltsorte und setzt bei deren 
eigenen Ressourcen an und auch 
dem, was ein Sozialraum an Möglich-
keiten bietet. Dafür wird im zweiten 
Teil des begonnenen Prozesses an der 
konkreten Ausgestaltung gearbeitet. 
Die Ausschreibung für ein weiteres be-
ratendes Institut ist veröffentlicht, der 
Beginn des weiteren Prozesses wird 
noch in der ersten Jahreshälfte sein.

Im Jahr 2023 wird die in Kraft getretene 
Vormundschaftsreform umgesetzt.
Ziele dieser Reform sind u.a. die

VORMUNDSCHAFTSREFORM

• deutlich stärkere Beteiligung der Mündel am Hilfeprozess und an Lebensent-
scheidungen. Mündel erhalten einklagbare Rechte, z. B. auf mehr persönlichen 
Kontakt zum Vormund. Jahresberichte, die vom Vormund an die Rechtspflege 
geschickt werden und über die Entwicklungen berichten, beinhalten zukünftig 
auch die Sichtweise des Mündels und sollen von der Rechtspflege anschie-
ßend mit dem Mündel besprochen werden. 

• Stärkung der ehrenamtlichen Vormundschaft. Im besten Fall werden zukünf-
tig alle Vormundschaften von einer ehrenamtlichen Person geführt, so sieht es 
der Gesetzgeber. Dem Amtsgericht muss ab dem 01.01.2023 benannt werden, 
welche Bemühungen unternommen wurden, um einen am besten geeigneten 
Vormund zu finden.

• Einführung einer vorläufigen Vormundschaft, bis geklärt ist wer (im besten 
Fall ehrenamtlich) die Vormundschaft führen kann. Diese Vormundschafts-
form soll in der Regel drei Monate andauern und kann auf maximal sechs 
Monate verlängert werden.

Schule macht Beruf (SMB)

Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung im 
Mai 2022 die Verlängerung des Projektes „Dock 14“ für 
das laufende Jahr. Im Anschluss sollen die Bemühungen 
um die Zukunft von Jugendlichen in Verbindung mit 
anderen erfolgreichen Projekten wie Extra.Klasse auf 
eine neue Basis gestellt werden. Daran wird im Jahr 2023 
gearbeitet. Diese Neukonzeption erfolgt in Zusammen-
arbeit mit dem Schulamt, der Schulpsychlogie, dem Job-
center und weiterer Partner. Das Projekt trägt dazu bei, 
Schulerfolg und Berufsorientierung zu sichern.

Personalbemessung

Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung durch das 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wird das Kreis-
jugendamt für das Sachgebiet der sozialpädagogischen 
Dienste eine Personalbemessung durchführen und auch 
die Wirtschaftliche Jugendhilfe sowie die Arbeitsgruppe 
Vormundschaften einzubeziehen. 

Dieses Vorhaben wurde in Absprache mit der Organisa-
tionsberatung und der Politik im Herbst letzten Jahres 
extern ausgeschrieben. Nach Auswertung der eingereich-
ten Unterlagen erhielt das Institut für Sozialplanung und 
Organisationsentwicklung (INSO) mit Sitz in Köln den 
Zuschlag.
 

Netzwerk zum Kinderschutz

Entsprechend den Vorgaben des Landeskinderschutzge-
setzes und zum Ausbau und zur Stärkung der Strukturen 
im Kreis Steinfurt richtet das Kreisjugendamt eine eigene 
Stelle zur Koordination eines solchen Kinderschutz-
netzwerkes ein, in das alle Akteure einbezogen wer-
den, die in ihrer Profession zum Wohl und gelingenden 
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen tätig sind. 
Dazu zählt neben der eigentlichen Netzwerkarbeit auch 
die Erstellung von Schutzkonzepten in verschiedenen 
Arbeitsbereichen, die Fortbildung der Beteiligten und die 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Versorgung der Kinder mit Kinder- 
gartenplätzen

Der Fachkräftemangel setzt den Kindertageseinrich-
tungen im Kreisjugendamtsbezirk immer mehr zu. Der 
Personalmarkt für die Träger gibt es in der Regel nicht her, 
laufende Personalausfälle aufzufangen. Hinzu kommen 
Langzeiterkrankungen, Berufswechsel in andere Arbeits-
felder oder die Aufnahme eines Studiums. Viele Träger be-
richten zudem, dass in Kürze eine Welle von Verrentun-
gen bevorsteht, die auch durch eine forcierte Ausbildung 
von jungen Erzieherinnen und Erziehern nicht kompen-
siert werden kann.
Die zunehmende Nachfrage nach Betreuungsplätzen ins-
besondere für unter zweijährige Kinder wird den Personal-
mangel noch zusätzlich verstärken, da ein weiterer Ausbau 
des Betreuungsangebots erforderlich sein wird, um den 
Rechtsanspruch zu erfüllen. Die Nachfragequote nach 
Betreuungsplätzen für diese Altersgruppe ist in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich auf knapp 30 % gestiegen. 
Es ist zu erwarten, dass sich die Nachfrage weiter erhöhen 
wird, da die Fremdbetreuung von einjährigen Kindern zu-
nehmend zur gesellschaftlichen Normalität wird.
Die Landesregierung NRW hat am 08.02.2023 das „So-
fortprogramm Kita“ vorgestellt, mit dem aktuellen Perso-
nalnotstand in den Betreuungseinrichtungen entgegen-
gewirkt werden soll. Dieses beinhaltet die Förderung der 
praxisintegrierten Ausbildung in Kinderpflege sowie die 
Weiterbildung von Kita-Helferinnen und Helfern sowie 
Quereinsteigerinnen und -einsteigern.
Thematisiert werden könnte auf Landesebene auch die 
Honorierung von flexiblen Buchungsmodellen, die Einfüh-
rung von Zwischenstufen bei den Kindpauschalen und die 
Qualifizierung von Alltagshelferinnen und -helfern.
Auf lokaler Ebene könnte eine Möglichkeit darin be-
stehen, den tatsächlichen Betreuungsbedarf vom 
gewünschten Betreuungsbedarf zu unterscheiden und 
abzugrenzen. Das würde dazu führen, dass einzelne Kitas 
ihren Personalbestand verringern und dementsprechend 
entlastet werden könnten. Das käme in den Orten in 
Frage, in denen ein Träger mehrere Einrichtungen betreibt 
und das Personal flexibel eingesetzt werden kann. Gege-
benenfalls könnte das Kreisjugendamt Steinfurt auch die 
45-Stunden-Buchungen budgetieren, wie das in benach-
barten Jugendämtern bereits praktiziert wird.
Die Reduzierung der Quote der 45-Stunden-Buchungen 
könnte einen Beitrag zur Sicherung der Betreuung im 
Kreis Steinfurt leisten.
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